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G r o ß e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

I . S t r u k t u r  d e s  E h r e n a m t s  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

1. Welches sind die Hauptbereiche ehrenamtlichen Engagements in Baden-
Württemberg (wenn möglich, bitte Verteilung auf die Bereiche in Zahlen
darstellen)?

2. Wie hoch ist die Ehrenamtsquote in Baden-Württemberg, aufgeschlüs-
selt nach Stadt- und Landkreisen im Vergleich – sofern bekannt – mit an-
deren Bundesländern? 

3. Sind der Landesregierung Unterschiede in der Struktur der Beteiligungs-
formen zwischen urbanen und ländlichen Räumen in Baden-Württem-
berg bekannt?

4. Wie bewertet die Landesregierung den Trend hin zu projektbezogenem,
zeitlich begrenztem ehrenamtlichen Engagement? 

5. Wie schätzt die Landesregierung den Stellenwert der Digitalisierung hin-
sichtlich der Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Strukturen im Land
ein?

Große Anfrage

der Fraktion GRÜNE und
der Fraktion der CDU

und

Antwort

der Landesregierung

Zukunft des Ehrenamts in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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I I . H e r a n f ü h r u n g  n e u e r  Z i e l g r u p p e n  a n  d a s  E h r e n a m t

1. Welche Möglichkeiten schafft die Landesregierung, um einzelne gesell-
schaftliche Gruppen wie z. B. junge Menschen, Frauen, Menschen in der
Familienphase, Menschen mit Behinderungen, bildungsferne Gesellschafts -
schichten, Seniorinnen und Senioren stärker als bisher an das Ehrenamt
heran und auch gezielt in die Vorstandsgremien von Vereinen zu führen?

2. Welche konkreten Maßnahmen sollen für die vordringlichen Zielgruppen
jeweils ergriffen werden?

3. Inwieweit verfügt die Landesregierung über Erfahrungen bzw. Best-Prac-
tice-Beispiele, wie Menschen mit Fluchterfahrungen an Ehrenämter her-
angeführt werden können und gibt es darüber hinaus Zahlen für Baden-
Württemberg, die das freiwillige Engagement von Migrantinnen und Mi-
granten wiederspiegeln, welches wegen der Methodik des Freiwilligen-
survey nur bedingt abgebildet werden kann? 

I I I . E n g a g e m e n t s t r a t e g i e  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

1. Welche Handlungsempfehlungen der Engagementstrategie Baden-Würt-
temberg wurden bisher in welcher Form umgesetzt?

2. Wie hat sich die Engagementstrategie als fortlaufender, dynamischer
Prozess weiterentwickelt?

3. Wie wird das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt − Lokale Bünd-
nisse für Flüchtlingshilfe“ angenommen, d. h. welche Mittel wurden bis-
her daraus abgerufen? 

4. Welche Erfahrungen wurden mit dem Aktionsfonds „Qualifiziert.Enga-
giert.“ bisher gemacht und wie viele Anträge wurden seit Februar 2016
gestellt?

5. Gibt es erste Bewertungen und Ergebnisse des Förderprogramms „Ge-
meinsam sind wir bunt“?

6. Wie bewertet sie den Ehrenamtspreis „ECHT GUT“?

7. Wie viele Personen haben in den letzten zehn Jahren einen Engagement-
nachweis Baden-Württemberg als Anerkennung ihrer freiwillig geleiste-
ten Arbeit beantragt?

8. Spielt dieser bei der Bewerbung um Ausbildungs- und Studienplätze so-
wie bei der Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst des Landes eine
Rolle?

9. Wie unterstützt die Landesregierung Ganztagsschulen, die häufig auf das
Angebot von Vereinen und ihren Ehrenamtlichen setzen, in der Ausge-
staltung der entsprechenden Angebote?

10. Welche Möglichkeiten sieht sie, um Schülerinnen und Schüler im schuli-
schen Rahmen, insbesondere auch im Rahmen der Ganztagsschule, an
ehrenamtliche Aktivitäten heranzuführen?
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I V . F ö r d e r u n g  d e s  E h r e n a m t s  u n d  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r
A n e r k e n n u n g s k u l t u r

1. Ist der Landesregierung bekannt, wie die über das Land abgeschlossenen
Sammelverträge zur Ehrenamtsversicherung (Unfall und Haftpflicht)
von Engagierten genutzt werden? 

2. Sind ihr weitere Landkreise bekannt, die nach dem Vorbild des Land-
kreises Göppingen ein „Bildungsprogramm Ehrenamt“ anbieten bzw. ein
solches anstreben? 

3. Gibt es Erhebungen zur Bedeutung von Ehrenamt als Berufseinstiegs-
möglichkeit, z. B. im Bereich des Wechsels von der Freiwilligen Feuer-
wehr in den hauptamtlichen Dienst?

4. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele Kommunen im Land Sonder-
leistungen für die Mitglieder ihrer Freiwilligen Feuerwehren (z. B. eine
Löschrente oder ähnliches) anbieten?

5. Liegen der Landesregierung Informationen darüber vor, wie oft Freistel-
lungen für den Bereich der ehrenamtlichen Jugendarbeit in den letzten
zehn Jahren (seit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Eh-
renamts in der Jugendarbeit) erfolgt sind und ob es dabei Unterschiede
zwischen Behörden und der Privatwirtschaft gibt?

6. Wie bewertet sie die Umsetzung der Empfehlungen der „Längsschnitt-
Studie Bürgermentoren“ des IfaS bezüglich der Erweiterung des Mento-
renkonzepts?

7. Wie bewertet sie grundsätzlich die Zahlung von Aufwandsentschädigun-
gen bzw. Sachzuwendungen an Ehrenamtliche? 

8. Bestehen aus Sicht der Landesregierung bundesgesetzliche Vorgaben im
Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht, die eine Stärkung des Ehrenamts im
Land erschweren und welche Initiativen wird sie gegebenenfalls dagegen
ergreifen?

9. Wie bewertet die Landesregierung eine Stärkung der Anerkennung des
Ehrenamts durch die Anrechnung von Beitragszeiten in der gesetzlichen
Rentenversicherung?

10. Gibt es Überlegungen, einen Landes-Ehrenamtspreis für in der Flücht-
lingshilfe besonders engagierte Personen und Vereine einzuführen?

11. Welche Möglichkeiten sieht sie, das ehrenamtliche Engagement von Ju-
gendlichen, beispielsweise durch die Schaffung einer speziellen Ehrung
für Jugendliche, besonders zu würdigen?

12. Welche Möglichkeiten sieht sie, kleine Vereine ohne Dachverbände, ins-
besondere aus dem sozialen Bereich, zu unterstützen?

12. 04. 2018

Andreas Schwarz, Seemann

und Fraktion

Dr. Reinhart, Hockenberger

und Fraktion
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B e g r ü n d u n g

Baden-Württemberg ist das Land des Ehrenamts. Die Landesregierung hat in den
letzten Jahren auf vielfältige Art und Weise zukunftsweisende Rahmenbedingun-
gen für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt gefördert und ausgebaut. 

Das wollen wir erhalten und fortführen durch eine weitere Stärkung der Anerken-
nungskultur, durch Wertschätzung der vielfältigen Initiativen, durch den Abbau
von Hemmnissen sowie durch strukturelle Erleichterungen. Zudem halten wir es
für wichtig, diese Bemühungen differenziert auf spezifische Zielgruppen wie
Menschen in der Familienphase oder Rentnerinnen und Rentner auszurichten.

Diese Große Anfrage soll daher einen Überblick geben, welche Fortschritte in den
verschiedenen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements bereits gemacht
wurden und welche weiteren Schritte sich daraus für die zukünftige politische Ar-
beit ergeben. 

Denn bürgerschaftliches Engagement ist ein Gewinn für die Gesellschaft und die
lebendige Grundlage unserer Demokratie, in der sich alle Menschen, unabhängig
von Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status engagieren können. Eine
aktive Bürgergesellschaft braucht möglichst viele ehrenamtlich engagierte Men-
schen, die sich einbringen und sich für die Integration von Menschen in die
 Gemeinschaft, wie auch für den Erhalt und die Weitergabe kultureller Werte ein-
setzen. 

Das Ehrenamt ist damit zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unse-
rem Land. 

A n t w o r t * )

Schreiben des Staatsministeriums vom 26. Juni 2018 Nr. III:

In der Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf § 63 der Geschäftsordnung
des Landtags von Baden-Württemberg die von der Landesregierung beschlossene
Antwort auf die Große Anfrage.

In Vertretung

Schopper

Staatssekretärin

*) Der Überschreitung der Sechs-Wochen-Frist wurde zugestimmt.



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3874

Anlage: Schreiben des Ministeriums für Soziales und Integration

Mit Schreiben vom 21. Juni 2018 Nr. 24-0141.5-016/3874 beantwortet das Minis -
terium für Soziales und Integration im Namen der Landesregierung die Große
Anfrage wie folgt:

I .  S t r u k t u r  d e s  E h r e n a m t s  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Vorbemerkung: 

In der Fachdebatte wird häufig zwischen den Begriffen Ehrenamt, bürgerschaftli-
ches oder zivilgesellschaftliches Engagement und freiwilliges Engagement unter-
schieden. In der Praxis vor Ort spielen diese Differenzierungen eine untergeord-
nete Rolle. Im Folgenden werden bei der Verwendung eines der Begriffe stets alle
Engagementformen inkludiert und als gleichwertig verwendet.

1. Welches sind die Hauptbereiche ehrenamtlichen Engagements in Baden-Würt-
temberg (wenn möglich, bitte Verteilung auf die Bereiche in Zahlen darstel-
len)?

Zur Beantwortung wird Bezug auf den Deutschen Freiwilligensurvey 2014 (Ver-
öffentlichung März 2016) genommen. Der Freiwilligensurvey ist das zentrale In-
strument zum Monitoring des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements in
Deutschland und wurde 2014 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zum vierten Mal durchgeführt. Neben
den umfangreichen Hauptberichten, die zu allen Erhebungswellen vorgelegt wur-
den, gab es in der Vergangenheit bereits Sonderauswertungen für einzelne Län-
der, so auch für Baden-Württemberg (Veröffentlichung September 2016).

Nach dem aktuellen Freiwilligensurvey sind die Menschen in Baden-Württem-
berg in folgenden Bereichen freiwillig engagiert: Die höchsten Anteile freiwillig
Engagierter sind wie auf Bundesebene im Bereich Sport und Bewegung zu finden
(siehe Abbildung 1). In diesem Bereich sind 19,2 Prozent der in Baden-Württem-
berg lebenden Menschen ab 14 Jahren freiwillig engagiert. Die Anteile liegen da-
bei über dem Bundesdurchschnitt für diesen Bereich (Engagierte: 16,3 Prozent).
Der zweitgrößte Bereich ist der Bereich Kultur und Musik mit 12,4 Prozent. Die-
ser Anteil liegt ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt (Engagierte: 9,0 Prozent).
Mit jeweils 9,6 Prozent schließen sich daran die Anteile Engagierter im sozialen
Bereich (Bund: 8,5 Prozent) und im kirchlichen oder religiösen Bereich (Bund:
7,6 Prozent) an.
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Abb. 1: Anteile freiwillig Engagierter nach Engagementbereichen 2014

Quelle: Kausmann u. a., 2017: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014, Wiesbaden,
FWS 2014. Berechnungen des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA), gewichtet. Basis:
Alle Befragten in Baden-Württemberg. FWS 2014 (n = 2.176).

Der aktuelle Freiwilligensurvey zeigt ebenso, dass in Baden-Württemberg die
Menschen am häufigsten im Rahmen eines Vereins beziehungsweise Verbandes
ihre freiwillige Tätigkeit ausüben. 52,2 Prozent der Engagierten sind im Verein
oder in einem Verband aktiv. Im Bundesgebiet sind es 52,1 Prozent (siehe Abbil-
dung 2). Dem Engagement im Verein folgt das Engagement in individuell organi-
sierten Gruppen (15,3 %). 
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Abb. 2: Anteile freiwillig Engagierter nach Organisationsformen 2014

Quelle: Kausmann u. a., 2017: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014, Wiesbaden,
FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten in Baden-Württem-
berg. Organisationsform (n = 1.076).

2. Wie hoch ist die Ehrenamtsquote in Baden-Württemberg, aufgeschlüsselt nach
Stadt- und Landkreisen im Vergleich – sofern bekannt – mit anderen Bundes-
ländern? 

Nach dem Freiwilligensurvey 2014 liegt der Anteil der Menschen, die freiwillig
engagiert sind, in Baden-Württemberg bei 48,2 Prozent. Der Anteil liegt damit in
Baden-Württemberg mit 48,2 Prozent um 4,6 Prozentpunkte über dem bundes-
weiten Durchschnitt. Eine gesonderte Auswertung nach Landkreisen liegt nicht vor. 

Hinsichtlich des Vergleichs mit anderen Bundesländern wird auf Abbildung 3 aus
dem Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014 (September 2016)
verwiesen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3874

8

Abb. 3: Engagementquote nach Bundesländern 2014

Quelle: Kausmann u. a., 2017: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014, Wiesbaden,
FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der sechzehn Länder
(n = 28.689). Karte erstellt mit Easymap.

3. Sind der Landesregierung Unterschiede in der Struktur der Beteiligungsformen
zwischen urbanen und ländlichen Räumen in Baden-Württemberg bekannt?

Der Freiwilligensurvey 2014 wies für den ländlichen Raum in Baden-Württem-
berg eine Engagementquote von 52,6 Prozent aus. Der ländliche Raum steht
strukturell für Zusammenleben, Gemeinschaft und Miteinander. Für die Menschen
auf dem Land ist eine aktive „Mitmachgesellschaft“ seit jeher selbstverständlich,
da sie sich gegenüber einer urbanen Gesellschaft mit ihrem reichhaltigen Dienst-
leistungsangebot oft selbst helfen oder organisieren müssen.

Grundsätzlich haben ländliche Räume gegenüber Großstädten, deren Engage-
mentquoten niedriger sind (Freiwilligensurvey 2014: 47,5 %), nach Ansicht der
Wissenschaft die vermuteten Vorteile, dass beispielsweise die Anwerbung für
 Engagement vor allem über persönliche Kontakte erfolge, die in ländlichen Räu-
men enger seien und die Menschen in ländlichen Gebieten darüber hinaus weni-
ger mobil seien als in Ballungsräumen, was für ein Engagement förderlich zu
werten sei. Hinzu komme, dass in ländlichen Gebieten viele ältere Menschen be-
reit seien, sich vor Ort einzubringen. 

Der ZiviZ-Survey 2017 (Zivilgesellschaft in Zahlen) stellt fest, dass „das traditio-
nelle Vereinswesen, zu dem viele Sport-, Freizeit- und Geselligkeitsvereine ge -
hören, (…) insbesondere in ländlichen Regionen ausgeprägt (ist). Dem stehen
Stiftungen und gemeinnützige Kapitalgesellschaften gegenüber, die stärker in ur-
banen Regionen zu finden sind. Zivilgesellschaften sind damit regional divers.“
(Priemer u. a., 2017: Vielfalt verstehen. Zusammenhalt stärken, ZiviZ-Survey,
 Essen, S. 9)

Bundesland Engagementquote
Rheinland-Pfalz 48,3 % 
Baden-Württemberg 48,2 % 
Bayern 47,3 % 
Saarland 46,4 % 
Niedersachsen 46,2 % 
Hessen 44,4 % 

Mecklenburg-Vorpommern 42,8 % 

Schleswig-Holstein 42,7 % 
Bremen 42,3 % 
Nordrhein-Westfalen 41,0 % 
Thüringen 39,3 % 
Brandenburg 38,7 % 
Sachsen 38,3 % 
Berlin 37,2 % 
Sachsen-Anhalt 37,1 % 
Hamburg 36,0 % 
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4. Wie bewertet die Landesregierung den Trend hin zu projektbezogenem, zeitlich
begrenztem ehrenamtlichen Engagement? 

Die Landesregierung bewertet auch das projektbezogene, zeitlich begrenzte eh-
renamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger positiv. Durch die geänder-
ten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist es vielen Menschen nicht mehr
möglich oder nicht passend zur Lebensplanung, sich dauerhaft und über Jahre für
ein Engagement zu verpflichten. Sie sind aber dennoch bereit, sich – temporär –
für das Gemeinwohl zu engagieren. Wie wertvoll dieses temporäre Engagement
ist, hat sich unter anderem in den vergangenen Jahren angesichts der großen
Hilfsbereitschaft gegenüber den ankommenden Geflüchteten gezeigt. Aus Sicht
der Landesregierung sollte temporäres Engagement ebenso wie ein dauerhaftes
gefördert werden. 

Projektbezogenes und damit zeitlich begrenztes ehrenamtliches Engagement kann
darüber hinaus eine Möglichkeit darstellen, auch solche Menschen für das Ehren-
amt zu begeistern, die sich nicht dauerhaft verpflichten wollen oder können. Es
bietet auch Vereinen die Möglichkeit, neues Engagement anzubieten und so neue
Engagierte für den Verein zu interessieren.

Die Kommunen im ländlichen Raum haben hiermit positive Erfahrungen sam-
meln können. Auch in den LandFrauenvereinen ist zum Beispiel ein Trend zu
projektbezogenem, zeitlich befristetem Ehrenamt zu beobachten. Die Arbeit der
Land Frauenverbände in Baden-Württemberg zeichnet sich durch ein außeror-
dentlich hohes ehrenamtliches Engagement aus. Um die Verantwortung auf meh-
rere Schultern zu verteilen, geht der Trend weg von allein verantwortlichen Vor-
sitzenden hin zu Vorstandsteams mit zwei bis drei gleichrangigen Vorstandsmit-
gliedern.

Diesen Trend aufzugreifen und zu stärken ist auch vor dem Hintergrund von Be-
deutung, dass sich in Baden-Württemberg immerhin 10,8 Prozent der aktuell
nicht engagierten Personen „sicher“ vorstellen können, sich in Zukunft zu enga-
gieren, und 56,6 Prozent können sich vorstellen, sich „vielleicht“ zu engagieren.
Möglichkeiten für ein zeitlich begrenztes beziehungsweise projektbezogenes
 Engagement könnten hier ein Bindeglied sein, diese Personengruppe längerfristig
zu gewinnen. (Kausmann u. a., 2017: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligen-
survey 2014, Wiesbaden, S. 48)

Um eine differenziertere Datenlage zu neuen Formen des Engagements zu erhal-
ten, unterstützt die Landesregierung das Vorhaben, die Datenerhebung bei der an-
stehenden fünften Welle des Freiwilligensurveys entsprechend auszubauen, nach-
drücklich. Die bundesweite Erhebung ist für 2019 vorgesehen.

5. Wie schätzt die Landesregierung den Stellenwert der Digitalisierung hinsicht-
lich der Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Strukturen im Land ein?

Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT, das vom Bundesinnenministerium geför-
dert wird, hat verschiedene Stellungnahmen zum Digitalen Engagement veröf-
fentlicht. Danach helfen digitale Dienste, bürgerschaftliches Engagement zu flexi-
bilisieren und bringen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements hervor.

Hierbei ist es entscheidend, digitale Möglichkeiten zu nutzen und effiziente sowie
effektive Prozesse gewährleisten zu können. Die Digitalisierung kann die Weiter-
entwicklung ehrenamtlicher Strukturen erleichtern. Gleichzeitig spielt digitale
Technik eine immer wichtigere Rolle, was schon alleine beim Internetauftritt von
ehrenamtlichen Institutionen deutlich wird. Schließlich können digitale Instru-
mente einen wichtigen Beitrag dazu leisten, ehrenamtliche Akteurinnen und Ak-
teure zu vernetzen. 

Darüber hinaus entstehen ganz neue, „entörtlichte“ Engagementformen, die sich
überwiegend oder ausschließlich im Internet abbilden, wie beispielsweise Wiki-
pedia oder OpenStreetMap, Wheelmap, generell OpenSourceProjekte, bei  denen
Freiwillige Daten erheben und Wissen zugänglich für alle machen, Online-Seels-
orge oder Crowdfunding, aber auch politisches Engagement, wie Online-Petitio-
nen.
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Eine besondere Rolle spielt die Digitalisierung im Bereich der spontanen Not -
hilfe, beispielsweise in der Flüchtlingshilfe oder bei Naturkatastrophen wie zum
Beispiel Hochwasser. Hier war in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren zu be-
obachten, dass engagierte Einzelpersonen internetbasiert sehr schnell und unbüro-
kratisch Strukturen schaffen konnten, die zu schneller und passgenauer Hilfe für
die Betroffenen vor Ort geführt haben.

Ehrenamtliches Engagement wird heute generell mit modernen Medien und damit
digital unterstützt. Die Digitalisierung kann im ländlichen Raum helfen, Wege zu
verkürzen und die staatliche Daseinsvorsorge auch in Zeiten des demographi-
schen Wandels zu sichern. Die Digitalisierung kann zudem dazu beitragen, ehren-
amtlich getragene Strukturen weiterzuentwickeln. Die digitale Vernetzung von
Informationen und Kontakten (Adressen) ist ein entscheidendes Kriterium, damit
die Organisation im Ehrenamt und in der Zivilgesellschaft im ländlichen Raum
erfolgreich funktioniert. Grundvoraussetzung für die digitale Teilhabe im ländli-
chen Raum ist ein flächendeckendes, leistungsstarkes und stabiles Kabelnetz.

Intranet-Lösungen ermöglichen beispielsweise eine schnellere und effizientere
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das unternehmensweite
CSR-Engagement (Corporate Social Responsibility), bieten diesen einen leichte-
ren Einstieg in eigenes Engagement und schaffen dazu neue Organisations- und
Vernetzungsmöglichkeiten. Zudem erlauben digitale Lösungen wie zum Beispiel
Online-Fragebögen eine genauere Messung, Auswertung und Aufbereitung der
Auswirkungen von CSR-Maßnahmen oder von Stakeholder-Dialogen. Die Nut-
zung digitaler Informationskanäle erlaubt schließlich für berichtspflichtige wie
auch für nicht berichtspflichtige Unternehmen eine zielgruppenadäquate Kommu-
nikation und Berichterstattung über CSR-Maßnahmen.

I I .  H e r a n f ü h r u n g  n e u e r  Z i e l g r u p p e n  a n  d a s  E h r e n a m t

1. Welche Möglichkeiten schafft die Landesregierung, um einzelne gesellschaft -
liche Gruppen wie z. B. junge Menschen, Frauen, Menschen in der Familien-
phase, Menschen mit Behinderungen, bildungsferne Gesellschaftsschichten,
Seniorinnen und Senioren stärker als bisher an das Ehrenamt heran und auch
gezielt in die Vorstandsgremien von Vereinen zu führen?

2. Welche konkreten Maßnahmen sollen für die vordringlichen Zielgruppen je-
weils ergriffen werden?

Die Fragen zu II.1. und II.2. werden zusammen beantwortet. Ein übergeordnetes
Ziel der Engagementpolitik des Landes ist es, dass sich alle Menschen unabhän-
gig von Alter, Herkunft, einer Behinderung, Einkommen, Bildung, Religion, Ge-
schlecht oder sexueller Orientierung engagieren können. Denn Engagement be-
deutet gesellschaftliche Teilhabe und ist ein Ausgangspunkt vielfältiger Beteili-
gungsformen. Dieser Gedanke war daher auch Richtschnur bei der Erarbeitung
der Landesengagementstrategie.

Vor diesem Hintergrund bewertet die Landesregierung eine aktive Engagement-
und Ehrenamtspolitik als wichtigen Teil der Gesellschafts- und Demokratiepoli-
tik. Dabei sind verlässliche Strukturen zur Förderung des Engagements wesent-
lich. Begleitet wird diese Strukturförderung durch gezielte Projektförderungen
wie beispielsweise die Unterstützung von Maßnahmen zur Qualifizierung enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger sowie der hauptamtlichen Fachkräfte im Bereich
des Engagements. Diese verzahnte Förderung bildet das Fundament einer gelun-
genen Engagementpolitik. 

Die Frage, wie neue Zielgruppen erreicht werden können, stand im Zentrum des
von der Baden-Württemberg Stiftung 2016/2017 geförderten Programms „Ge-
meinsam sind wir bunt“. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Landes-
engagementstrategie (LES) bei der Gewinnung von neuen Mitwirkenden im
 Ehrenamt. Ebenso trägt es allgemein dazu bei, die ehrenamtlichen Strukturen zu
stärken und zu unterstützen. Durch die Programmlinie konnte die Teilhabe oder
Aktivierung von Personen aus den in der Frage genannten Gruppen erreicht wer-
den (auf die Antwort zu Ziffer III.5. wird verwiesen).
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Insgesamt achtet die Landesregierung darauf, dass Fördervoraussetzungen für
Förderprogramme so formuliert werden, dass das Erreichen von bislang unter -
repräsentierten Gruppen für das Engagement die Chancen auf eine Förderung er-
höht.

Folgende Maßnahmen sind über das Programm „Gemeinsam sind wir bunt“ hin-
aus beispielhaft zu nennen:

Jugend und Familie

Das Ministerium für Soziales und Integration setzt mit dem Masterplan Jugend
die dialogorientierte Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit unter breit angelegter Beteiligung aller Partnerinnen und Partner
um. Alle Partner der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sowie
die kommunalen Landesverbände und der Kommunalverband für Jugend und So-
ziales sind in einer Lenkungsgruppe vertreten. 

Im Rahmen der Themenschwerpunkte des Masterplan Jugend wird eine Vielzahl
von Maßnahmen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von jungen
Menschen in Baden-Württemberg umgesetzt, beispielsweise:

–  Migration und Flucht

    Das Programm „Beheimatung durch Kultur“ der Kulturellen Jugendbildung
Baden-Württemberg sieht die Ausbildung geflüchteter und neuzugewanderter
Menschen im Rahmen von kultureller Bildungsarbeit in den beteiligten Ein-
richtungen zu Mentorinnen und Mentoren vor, um ihre Kenntnisse an andere
weiterzugeben.

–  Demokratie- und Medienbildung

    „Geflüchtete – Demokratinnen und Demokraten von Anfang an“ der Arbeits-
gemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg sieht die Einbindung
der Zielgruppe in Entscheidungsstrukturen der jeweiligen Einrichtung zur Mit-
gestaltung und Beteiligung auf kommunaler Ebene vor, mit dem Ziel, junge
Geflüchtete für demokratische Prozesse zu sensibilisieren.

–  Partizipation

    Seit Januar 2018 fördert das Ministerium für Soziales und Integration die lan-
desweit tätige „Servicestelle Partizipation“ mit 700.000 Euro aus Landesmit-
teln, mit dem Ziel der institutionellen Verankerung der Jugendbeteiligung und
der überregionalen Vernetzung. Damit werden kontinuierlich Partizipations-
strukturen weiterentwickelt und die politische und gesellschaftliche Einfluss -
nahme junger Menschen in sämtlichen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit
sowie der Jugendsozialarbeit gestärkt. Baden-Württemberg hat durch die ge-
meinsame Trägerschaft von Landesjugendring, Jugendsozialarbeit und Landes-
vereinigung Kulturelle Jugendbildung bundesweit eine Vorreiterrolle.

–  Vielfalt

    Die Fortführung des erweiterten Programms „Strukturaufbau neuer Jugendver-
bände“ hat die Unterstützung landesweit wirkender Jugendverbände bei der
Anerkennung als Träger der Jugendhilfe zur Abbildung der Vielfalt in der Ver-
bandslandschaft zum Ziel. Neben dem Aufbau hauptamtlicher Unterstützungs-
strukturen wird auch die Qualifizierung des Ehrenamtes gefördert unter Einbe-
ziehung von Gehörlosen-Gruppen und der „Jugend im Netzwerk LSBTTIQ“.

–  Verbesserung der Kooperationen von Schule und außerschulischer Jugendbil-
dung

    Der Aus- und Aufbau von lokalen Bildungsnetzwerken (LoBiN) für Kinder
und Jugendliche hat das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Ein-
richtungen der außerschulischen Jugendbildung zu unterstützen. Die wissen-
schaftliche Auswertung der ersten Projektphase (2014 bis 2016) hat ergeben,
dass an allen Standorten neue Gruppen von Jugendlichen erreicht werden
konnten. Neben einer Vernetzung von Vereinen und öffentlichen Bildungsträ-
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gern konnte das Bildungsangebot an den Standorten sichtbar gemacht und zu-
gunsten von Kindern und Jugendlichen ausgebaut werden. Auch das ehrenamt-
liche Engagement in der außerschulischen Jugendbildung wurde durch die Ver-
netzung nachhaltig gestärkt. In den Jahren 2017 und 2018 stellt das Land För-
dermittel in einer Größenordnung von jeweils 300.000 Euro für den weiteren
Aus- und Aufbau von Bildungsnetzwerken für Kinder und Jugendliche zur
Verfügung.

Die verstärkte Heranführung von jungen Menschen an das ehrenamtliche Engage-
ment ist ein wesentlicher Aspekt bei den oben aufgeführten Maßnahmen.

Für Menschen in der Familienphase fördert Baden-Württemberg die landesweite
Koordination im Rahmen der bundesweit aktiven privaten Initiative wellcome,
 eine Form moderner Nachbarschaftshilfe. Diese bietet jungen Familien in ihrem
Alltag mit Kindern im ersten Lebensjahr und deren Geschwistern praktische Hilfe
an. Wellcome-Ehrenamtliche entlasten die Familien, die sich Unterstützung in der
turbulenten Zeit nach der Geburt wünschen: Sie gehen in die Familien und helfen
individuell und zeitlich begrenzt ganz praktisch für einige Wochen oder Monate.
Dabei verbindet wellcome bürgerschaftliches Engagement mit einem professio-
nellen Netzwerk. Wellcome wird von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
angeboten. Angestellte Fachkräfte (Teilzeit), meist Sozialpädagoginnen, Hebam-
men, Erzieherinnen, koordinieren ein wellcome-Team von rund 15 Ehrenamtli-
chen. Darüber hinaus beraten sie die Familien zu ergänzenden beziehungsweise
anschließenden Angeboten für Familien. 

Im Jahr 2016 wurden in Baden-Württemberg 791 Familien durch wellcome-Eh-
renamtliche betreut und 17.638 Ehrenamtsstunden geleistet. Von den Ehrenamt -
lichen wurden im Rahmen dieser Betreuungen durchschnittlich 32 Stunden Unter-
stützung pro Familie geleistet. Die praktische Unterstützung für Familien nach
der Geburt durch wellcome-Ehrenamtliche konnte in Baden-Württemberg Ende
2016 in 7 von 9 Stadtkreisen und in 19 von 35 Landkreisen genutzt werden. 

Menschen mit Behinderungen

Im Rahmen des Förderprogramms „Impulse Inklusion“ wurden immer wieder
auch Projekte gefördert, die Menschen mit Behinderungen stärker an das Ehren-
amt heranführen sollen.

Als Beispiele seien zudem genannt:

–  „DiakoniePunkt Mannheim“ (2013)

    Unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen wurde ein inklusiver
„DiakoniePunkt“ entwickelt. Die Angebote wurden gemeinsam mit Menschen
mit Behinderungen erarbeitet. Menschen mit Behinderungen sollten sich ehren-
amtlich engagieren.

–  „Ehrenamt Bürgermarkt Neunkirchen“ (2013)

    Menschen mit Behinderungen wollten sich im Bürgermarkt (genossenschaft-
lich organisiertes Einzelhandelsgeschäft) ehrenamtlich engagieren.

–  „anders? – engagiert!“ (2015)

    Menschen mit Behinderungen wurden mit der Idee des freiwilligen bürgerli-
chen Engagements vertraut gemacht, Vereine und Nachbarschaften wurden für
das Thema Inklusion gewonnen.

–  „Aktivposten“ (2015)

    In der Rolle der Informierenden und Präsentierenden haben Menschen mit Be-
hinderungen in Schulen, Vereinen, Organisationen und bei kulturellen Veran-
staltungen für ehrenamtliches Engagement geworben. Dafür wurden sie in
Fortbildungen geschult.
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–  „Barrierefrei unterwegs in Nürtingen“ (2016)

    Mit Hilfe eines Stadtplans in Papierform aber auch als Online- und Smartpho-
neversion sollte es Menschen mit Behinderungen erleichtert werden, am öffent-
lichen Leben teilzunehmen. Dazu wurde durch ehrenamtlich Engagierte mit
und ohne Behinderungen in einem gemeinsamen Projekt die Barrierefreiheit in
Nürtingen festgestellt und in einem Stadtplan online veröffentlicht. Ein Qua-
litätssiegel für Barrierefreiheit und besonders behindertenfreundliche Einrich-
tungen und Geschäfte wurden mit einem Logo für Menschen mit Behinderun-
gen erkennbar gemacht.

–  „Gemeinsam für unsere Stadt“ (2017)

    Der Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald möchte mit seinem Projekt
Menschen mit und ohne Behinderungen in Neuenbürg (Enzkreis) für das Ehren -
amt gewinnen und qualifizieren. Zentraler Aspekt ist es, für verschiedene ehren -
amtliche Aufgaben (Mitarbeit im Tafel- und Diakonieladen, Begegnungscafé
etc.) Tandems aus Menschen mit und ohne Behinderungen zu bilden.

Ältere Menschen

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, ältere Menschen in das Zeit -
alter der Digitalisierung mitzunehmen und ihnen Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen. In Baden-Württemberg gibt es ehrenamtliche Initiativen, um ältere
Menschen auf ihrem Weg in die digitale Welt zu begleiten und zu beraten. Hierzu
zählen insbesondere die Senioren-Internet-Initiativen, in denen Seniorinnen und
Senioren als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ehrenamtlich anderen älteren
Menschen beim Umgang mit dem Computer helfen und sie auf ihrem Weg in die
digitale Welt unterstützen. Um diese ehrenamtlichen Initiativen ergänzend zu
 unterstützen, fördert die Landesregierung das Senioren-Medienmentoren-Pro-
gramm. Damit werden Seniorinnen und Senioren, die bereits Erfahrungen im Um-
gang mit digitalen Medien gesammelt haben, zu Senior-Medien-Mentorinnen und
-Mentoren geschult, damit sie ihr Wissen an ältere Menschen in ihrem Umfeld
weitergeben können. Die jährliche Fördersumme dieses Programms beläuft sich
auf 40.000 Euro.

Das bei der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg angesiedelte
„Netzwerk Senioren im Internet“, in dem die Landesregierung Mitglied ist, hat
sich zum Ziel gesetzt, Aktivitäten zur Stärkung der Medienkompetenz Älterer zu
bündeln. Bei dem vom Netzwerk veranstalteten Fachtag „Vernetzt oder ab-
gehängt?! Zusammenleben und Teilhabe älterer Menschen im digitalen Zeitalter“
Anfang 2017 haben sich neben dem Fachpublikum insbesondere auch zahlreiche
Ehrenamtliche über die vielfältigen Angebote und über gute Praxis informiert, die
für die Medienbildung älterer Menschen bereitstehen. Der Fachtag wurde von der
Landesregierung gefördert.

Das Engagement Ehrenamtlicher in der rechtlichen Betreuung, die zwar nicht nur,
aber zu einem großen Teil ältere Menschen betrifft, wird unter anderem durch den
Abschluss einer Sammelhaftpflichtversicherung für Vermögensschäden seitens
des Landes gefördert.

Bevölkerungsschutz

Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, ist es der Landesregierung auch ein be-
sonderes Anliegen, stetig neue Helferinnen und Helfer zur Mitwirkung im Bevöl-
kerungsschutz zu gewinnen. Derzeit wird im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Inneres, Digitalisierung und Migration – auch auf Initiative der Regierungs-
fraktionen – ein Gesamtkonzept für eine Image- und Werbekampagne für den Be-
völkerungsschutz erstellt, um insbesondere junge Menschen für eine Mitwirkung
bei einer im Bevölkerungsschutz tätigen Organisation oder Einrichtung zu gewin-
nen. Weiter ist eine Sozialstudie zu der Frage in Vorbereitung, welche Erwartun-
gen Menschen heute an eine ehrenamtliche Mitwirkung haben und wie dieser
vonseiten der Feuerwehren entsprochen werden kann. Diese Studie soll auf alle
im Bevölkerungsschutz mitwirkenden Organisationen ausgeweitet werden.
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Vorstandsgremien von Vereinen

Zur Frage der Übernahme von Vorstandsämtern, ist Folgendes zu ergänzen: Um
Vereine als zentrale Orte für Bürgerschaftliches Engagement zukunftsfähig zu
machen, liegt die Herausforderung darin, amtierende Vorstände in der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben zu stärken und neue Verantwortungsträger zu gewinnen. 

Das Ministerium für Soziales und Integration leistet auch mit der Engagement-
strategie einen Beitrag, dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinaus kann auf Wissen
innerhalb des bestehenden Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (LBE)
zurückgegriffen werden. Einige Akteure innerhalb des Landesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement beteiligten sich beispielsweise an dem Programm
 „Engagement braucht Leadership“ der Robert Bosch Stiftung (Laufzeit 2014 bis
2016). Lokale Vorhaben wurden mit dem Ziel gefördert, darauf hinzuwirken, die
verantwortlichen Akteure für Veränderungsprozesse in der Vereinslandschaft zu
sensibilisieren und zu motivieren, die Herausforderungen anzugehen. Daraus sind
wichtige Erkenntnisse entstanden, auf die zurückgegriffen werden kann.

Der Landesregierung ist dabei bekannt, dass es komplexe gesetzliche Vorgaben
gibt, die es Menschen erschweren, ein Vorstandsamt zu übernehmen oder weiter
auszuüben. Im Bereich des Vereinsrechts hat die Landesregierung indes in den
vergangenen Jahren durch ihre Mitwirkung in der Bundesgesetzgebung wesent -
liche Verbesserungen erreicht, etwa durch die Begrenzung der Haftung ehrenamt-
lich tätiger Vereinsmitglieder.

Konkrete Formate, wie das stark nachgefragte und seitens des Landes finanziell
geförderte Programm „Gut beraten“ der Allianz für Beteiligung, tragen dazu bei,
Vereine und Initiativen für zukünftige Herausforderungen zu stärken.

3. Inwieweit verfügt die Landesregierung über Erfahrungen bzw. Best-Practice-
Beispiele, wie Menschen mit Fluchterfahrungen an Ehrenämter herangeführt
werden können und gibt es darüber hinaus Zahlen für Baden-Württemberg, die
das freiwillige Engagement von Migrantinnen und Migranten wiederspiegeln,
welches wegen der Methodik des Freiwilligensurvey nur bedingt abgebildet
werden kann?

Die derzeit vorliegenden Daten des Freiwilligensurvey geben in der Tat nur einen
eingeschränkten Blick auf das Engagement insbesondere von und für Menschen
mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg. Von den 48,5 Prozent der
 Engagierten in Baden-Württemberg haben nach dem Freiwilligensurvey 34,5 Pro-
zent einen Migrationshintergrund. Betrachtet man die Gestaltung der freiwilligen
Tätigkeit für bestimmte Zielgruppen, wie Menschen mit Migrationshintergrund,
nennt der Freiwilligensurvey eine Quote von 11,5 Prozent. In der anstehenden
fünften Welle des Freiwilligensurveys ist beabsichtigt, die Datenlage fundierter
zu erfassen. 

Die Bedeutung des freiwilligen Engagements für die Teilhabe an der Gesellschaft
gilt insbesondere auch für Migrantinnen und Migranten. Ziel des Landespro-
gramms „Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“,
das im Rahmen des „Pakts für Integration“ aufgelegt wurde und das eine Weiter-
entwicklung des Programms „Flüchtlingshilfe durch Bürgerschaftliches Engage-
ment und Zivilgesellschaft“ darstellt, ist daher auch nicht nur die Förderung des
Engagements von Einheimischen, die sich für Geflüchtete und Migrantinnen und
Migranten engagieren. Vielmehr ist auch ausdrückliches Ziel, Migrantinnen und
Migranten in eigenes Engagement zu bringen und damit ihre Teilhabe an der
 Zivilgesellschaft zu stärken. Die Erfahrungen aus den Programmen „Gemeinsam
in Vielfalt – Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe“ I und II sowie die Förder -
anträge, die 2018 für das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt III“ einge-
reicht wurden, zeigen zum Teil eindrücklich, dass dies vor Ort schon gut gelingt. 

Das Ministerium für Soziales und Integration hat in Zusammenarbeit mit dem
 Forum der Kulturen Stuttgart e. V. im Jahr 2013 das landesweite Qualifizierungs-
programm „MEMO – Management & Empowerment in Migrantenorganisatio-
nen“ ins Leben gerufen. 
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MEMO bot bis Ende des Jahres 2016 150 Vereinsaktiven aus 75 Migrantenorga-
nisationen in fünf Regionen Baden-Württembergs (Heilbronn, Friedrichshafen,
Reutlingen, Heidelberg und Freiburg) die Möglichkeit, sich in allen Bereichen der
modernen Vereinsführung und des Projektmanagements zu qualifizieren, ihre
Kenntnisse und Erfahrungen zu vertiefen und sie weiter auszubauen. Außerdem
unterstützte MEMO Vereine in der Kooperation mit anderen Aktiven auf kommu-
naler Ebene und bei der Wahrnehmung von Förderprogrammen. 

Ein besonderer Teil des MEMO-Programms war die Qualifizierung von 23 ehren-
amtlichen MEMO-Beraterinnen und -Beratern. Diese sind seit Beendigung der
MEMO-Schulungen in der Lage, landesweit selbständig andere Vereine zum Bei-
spiel bei der Vereinsgründung, bei Satzungsformulierungen oder bei der Beantra-
gung von lokalen Fördergeldern zu beraten. 

Aus dem Projekt hervorgegangen ist ein Handbuch fürs Vereinsmanagement. Es
ist ein Nachschlagewerk, das die Vereinsarbeit in Migrantenorganisationen auch
nach Abschluss des Projekts weiterhin unterstützen soll. Es steht sowohl den Teil-
nehmenden wie auch anderen Interessierten zur Verfügung. Das Land hat für das
Projekt MEMO eine Fördersumme von 432.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Es ist außerdem festzustellen, dass in der Kinder- und Jugendarbeit zwischenzeit-
lich viele Ansätze realisiert wurden, um Zugänge zum Engagement für junge Ge-
flüchtete zu ermöglichen. Auch zeigen die Zahlen im Bundesfreiwilligendienst
(BFD) mit Flüchtlingsbezug, dass Flüchtlinge sich sozial engagieren. Besonders
gelingt das Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich der
Sprachförderung und der Hausaufgabenbetreuung. 

Die LandFrauenverbände sind sehr daran interessiert, Frauen mit Flucht- oder
 Migrationshintergrund anzusprechen und zu integrieren. So bekleidet beispiels-
weise eine Frau mit Migrationshintergrund einen Bezirksvorsitz im Verbandsge-
biet des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e. V.

I I I .  E n g a g e m e n t s t r a t e g i e  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

1. Welche Handlungsempfehlungen der Engagementstrategie Baden-Württem-
berg wurden bisher in welcher Form umgesetzt?

Die Handlungsempfehlungen sind Teil der Landesengagementstrategie (LES), die
gemeinsam mit den Akteuren und Multiplikatoren auf dem Gebiet des Bürger-
schaftlichen Engagements im Land diskutiert und entwickelt wurde. Die LES be-
steht aus drei zentralen Bestandteilen, die strategisch gleich wichtig sind: 

1. eine Kooperationsstruktur, in deren Mittelpunkt entsprechend Artikel 3 c der
Landesverfassung die Kooperationsvereinbarung zum Ausbau des Landesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement zwischen dem damaligen Ministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und den Kommu-
nalen Landesverbänden steht. Ziel des Landesnetzwerks ist es, die Bedeutung
des Bürgerschaftlichen Engagements, die Vielfalt der Tätigkeitsformen und
weitere fachliche Themen gemeinsam mit den drei kommunalen Netzwerken
für Bürgerschaftliches Engagement, dem Gemeinde-, dem Städte- und dem
Landkreisnetzwerk, voranzutreiben. 

    Insbesondere durch diese Netzwerkstruktur soll sowohl die quantitative als
auch die qualitative Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
im Land gewährleistet werden. Zum Landesnetzwerk gehören zahlreiche Ver-
bände und Institutionen, wie beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Bürger-
schaftliches Engagement (ARBES), die Fachkräfte im Landesnetzwerk (FaL-
BE) und die Bürgermentorinnen und Bürgermentoren. Als beratendes Gre -
mium arbeitet die Koordinierungsgruppe dem Steuerungsgremium, dem LBE-
Ausschuss, in dem die Kommunalen Landesverbände und das Ministerium für
Soziales und Integration vertreten sind, zu (auf die Antwort zu Ziffer III.2. wird
verwiesen).
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2. Die gemeinsam in der LES erarbeiteten und allen Maßnahmen übergeordneten
strategischen Ziele, das heißt:

    –   vorhandene Strukturen zu stabilisieren und das Bürgerschaftliche Engage-
ment und Ehrenamt als Politikfeld weiter zu festigen;

    –   weitere Engagementpotenziale zu aktivieren und allen Bevölkerungsgrup-
pen Engagement zu ermöglichen;

    –   mit allen Akteuren gemeinsam zu agieren und die Rahmenbedingungen
ständig zu verbessern;

    –   auf gesellschaftspolitische Veränderungen flexibel einzugehen, neue Hand-
lungsfelder zu identifizieren und konkrete Umsetzungsschritte zu erarbeiten;

    –   die Akteure dynamisch zu vernetzen und die Bedeutung des Bürgerschaftli-
chen Engagements und Ehrenamts öffentlich zu kommunizieren. 

3. Die in einem offenen Beteiligungsverfahren 2012 bis 2014 erarbeiteten Hand-
lungsempfehlungen. 

Bei der Erarbeitung der Handlungsempfehlungen bestand Konsens, dass sich im
ersten Schritt die Arbeiten in den Forschungs- und Entwicklungsteams (FET) im
Schwerpunkt auf die Themen 

–  Engagement in einer Gesellschaft der Vielfalt

–  Pflege und Engagement

–  Alter und Engagement

–  Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

–  Jugend und Freiwilligendienste

–  CSR – Unternehmerisches gesellschaftliches Engagement in Baden-Württem-
berg 

konzentrieren sollten. 

Der Ministerrat hat im März 2014 die „Engagementstrategie Baden-Württem-
berg“ zur Kenntnis genommen und das damalige Ministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie, Frauen und Senioren beauftragt, die „Engagementstrategie
Baden-Württemberg“ den Kommunalen Landesverbänden und den Verbänden
und Vereinen auszuhändigen mit der Bitte, die sie betreffenden Empfehlungen
nach Möglichkeit umzusetzen. Darüber hinaus wurde das Ministerium mit der
Koordination der Umsetzung der Maßnahmen innerhalb der Landesregierung be-
auftragt. 

Der Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlungen durch alle beteiligten
Partnerinnen und Partner ist aus Sicht der Landesregierung insgesamt positiv zu
sehen. Bei der Weiterentwicklung der LES soll die teilweise vorgetragene Kritik
am Stand der Umsetzung gemeinsam erörtert werden. 

Die Handlungsempfehlungen der Engagementstrategie Baden-Württemberg rich-
ten sich an alle beteiligten Akteure. So ist es auch Aufgabe der Kommunalen Lan-
desverbände mit ihren Fachberatungen für das Bürgerschaftliche Engagement so-
wie der Verbände und Vereine, die Engagementstrategie in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeiten zu realisieren. Aus Sicht der Landesregierung arbeiten die Partne-
rinnen und Partner in jeweiliger Zuständigkeit kontinuierlich und mit hoher fach-
licher Expertise an der Umsetzung. Eine Abbildung aller umgesetzten und sich in
Umsetzung befindenden Empfehlungen der vielfältigen Akteurinnen und Akteure
auf allen Ebenen lässt sich methodisch nicht darstellen. Insbesondere die vielfälti-
gen Umsetzungsschritte seitens der Kommunen, der Verbände, der Vereine und
der Initiativen prägen die Engagementlandschaft in Baden-Württemberg, sind Teil
der LES und lassen sich an dieser Stelle nicht annähernd abbilden. Deshalb wird
im Folgenden auf einige zentrale Entwicklungen eingegangen: 
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Engagementpolitik als Querschnittsaufgabe

Ein zentrales strategisches Anliegen der LES war von Beginn an, Bürgerschaft -
liches Engagement als eigenständiges Politikfeld zu etablieren und gleichzeitig
Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in anderen Politikfeldern fachlich
fest zu verankern. Dies ist aus Sicht der Landesregierung gelungen und soll weiter
handlungsleitend sein.

Quartier 2020 und Pflegepolitik

Die Engagementstrategie war auch für die Entwicklung der Landesstrategie
„Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten.“ eine wichtige Grundlage. Bürgerschaft-
liches Engagement und Bürgerbeteiligung sind wesentliche Bestandteile der Quar -
tiersstrategie. Die Strategie „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten.“ des Ministe-
riums für Soziales und Integration unterstützt Kommunen und zivilgesellschaftli-
che Akteure bei der alters- und generationengerechten Quartiersentwicklung vor
Ort. 

Ähnlich wie bei der Engagementstrategie liegt der Strategie „Quartier 2020 – Ge-
meinsam.Gestalten.“ ein ganzheitliches und zielgruppenübergreifendes Quartiers-
verständnis zugrunde. Das Handlungsfeld „Pflege und Unterstützung im Alter“ ist
aufgrund der demografischen und sozialen Herausforderungen ein Schwerpunkt-
thema der Strategie, jedoch können je nach Bedarfslage vor Ort weitere Hand-
lungsfelder, zum Beispiel Familie, Gesundheit, Behinderung/Inklusion, Integra -
tion, Mobilität etc. bei der alters- und generationengerechten Quartiersentwick-
lung berücksichtigt werden. Um diese Themen in einer bedarfsgenauen Quartiers-
arbeit vor Ort umzusetzen, müssen die Bürgerinnen und Bürger den Prozess von
Beginn an mitbestimmen und mitgestalten können. Denn nur dort, wo Menschen
sich engagiert in Räume einbringen und wo Teilhabe stattfindet, können leben -
dige und lebenswerte Quartiere gestaltet werden. Deshalb liegt ein Fokus der Lan-
desstrategie auf der Stärkung der Bürgerbeteiligung und des Bürgerschaftlichen
Engagements im Quartier. So zählen zu den Angeboten der Quartiersstrategie un-
ter anderem Beratungsgutscheine „Gut Beraten! Quartiersentwicklung“ für zivil-
gesellschaftliche Akteure, eine Online-Plattform (www.quartier2020-bw.de) mit
Informationen zu Beteiligungsformaten und Praxisbeispielen sowie Vernetzungs-
veranstaltungen, um die Kooperation aller Akteure vor Ort zu fördern. Zudem ist
die aktive Einbindung der Bürgerschaft in die Quartiersarbeit zwingende Voraus-
setzung der Förderangebote der Landesstrategie.

Engagement in einer Gesellschaft der Vielfalt

Ein weiterer wesentlicher Punkt der LES ist es, Maßnahmen zu erproben, die da-
bei helfen können, die interkulturelle Öffnung von derzeit noch mehr oder weni-
ger „geschlossenen Engagementwelten“ voranzutreiben. Dazu wurde erstmals
2015 das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt – Lokale Bündnisse für
Flüchtlingshilfe“ aufgelegt und in den Folgejahren fortgeführt. Das Programm
zielt auf jeweils individuelle Möglichkeiten der Unterstützung und Begleitung des
Bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe vor Ort ab. 

Das Landesprogramm „Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und
 Zivilgesellschaft“ wird im Rahmen des Pakts für Integration mit den Kommunen
aufgelegt. Das Programm, das vom Ministerium für Soziales und Integration und
der Stabstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung gemeinsam verantwor-
tet wird, ist die Fortführung des Landesprogramms „Flüchtlingshilfe durch Bür-
gerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ und läuft bis zum 31. Dezem-
ber 2019. Es umfasst insgesamt sechs einzelne Förderprogramme beziehungs -
weise Module, die sich insbesondere an Kommunen und Landkreise richten. Da-
neben gibt es Fördermöglichkeiten für Verbände der Wohlfahrtspflege, Vereine
und Initiativen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3874

18

–  Ende 2017 erfolgte die Ausschreibung von „Gemeinsam in Vielfalt III“. Im
Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt III“ geht es darum, die Helferstruktu-
ren nachhaltig zu sichern und den längerfristigen Prozess der Integration in die
Gesellschaft durch zivilgesellschaftliche Prozesse weiter zu gestalten (auf die
Antwort zu Ziffer III.3. wird verwiesen). 

–  Für ehrenamtlich Engagierte in der Arbeit mit Geflüchteten und Menschen mit
Migrationshintergrund ist eine gute Vorbereitung und Begleitung durch Quali-
fizierung besonders wichtig. Gegenstand der Förderung bei „Qualifiziert.Enga-
giert.“ ist die Erarbeitung und Umsetzung von lokalen und regionalen Quali -
fizierungskonzepten im Bereich Integration (auf die Antwort zu Ziffer III.4.
wird verwiesen).

–  Das Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche. Zusammenleben – aber wie?“
bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen die Möglichkeit, mit aufsuchender
Beteiligung der Bürgerschaft einen Austausch über die Gestaltung des Zusam-
menlebens und gesellschaftlichen Miteinanders durchzuführen. Im Mittelpunkt
des Austauschs steht dabei die nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen, Quar-
tieren und Ortschaften mit dem Ziel, das kulturelle, soziale, inklusive und ge-
nerationenübergreifende Miteinander zu gestalten.

–  In insgesamt acht Antragsphasen können sich bis zum Frühjahr 2019 zivilge-
sellschaftliche Initiativen, die mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zur Ge-
staltung des kulturellen oder sozialen Miteinanders vor Ort beitragen möchten,
für das Förderprogramm „Gut Beraten! Integration!“ bewerben. 

–  Kommunen und Landkreise, die eine ganzheitliche Integrationsstrategie unter
Einbeziehung der Bürgerschaft erarbeiten wollen, können eine intensive Pro-
zessbegleitung erhalten. Diese ist für Kommunen und Landkreise kostenlos
und unterstützt die Kommunalverwaltung mit einem passgenauen Konzept, das
mit einem Moderationsteam und der Verwaltung gemeinsam erarbeitet wird.
23 Städte, Gemeinde, Landkreise und Gemeindeverwaltungsverbände wurden
ausgewählt und werden mit bis zu 40.000 Euro gefördert. 

–  Beim FSJ Integration können Träger des FSJ eine Sonderförderung für zusätz-
liche pädagogische Betreuung und Sprachkurse erhalten, wenn junge Geflüch-
tete mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf ein FSJ machen möchten.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ausgehend von den Empfehlungen des FET „CSR – Unternehmerisches gesell-
schaftliches Engagement in Baden-Württemberg“ hat das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau den Wiedererkennungswert der Marke „CSR in
Baden-Württemberg“ kontinuierlich ausgebaut, die Anerkennungskultur für ge-
sellschaftlich engagierte Unternehmen weiter erhöht, eine CSR-Kommunikations-
plattform aufgebaut und regionale, trisektorale Veranstaltungsformate initiiert.

So stellt der „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württem-
berg“, der gemeinsam von Caritas und Diakonie Baden-Württemberg sowie dem
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau verantwortet wird, bundes-
weit den teilnehmerstärksten Wettbewerb dar, der CSR-Aktivitäten kleiner und
mittlerer Unternehmen auszeichnet. 2017 wurde mit insgesamt 312 (2016: 307)
Bewerbungen ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Mit der „Lea-Trophäe“ (Lea
steht dabei für Leistung – Engagement – Anerkennung) werden seit 2007 die
CSR-Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen mit bis zu maximal 500 Be-
schäftigten gewürdigt und ausgezeichnet. Die CSR-Aktivität muss dabei in Ko-
operation mit einer Organisation aus dem Dritten Sektor durchgeführt werden.
Diese gelingenden Kooperationen leisten einen wichtigen Beitrag für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg Baden-
Württembergs. Durch die gemeinsame Schirmherrschaft der vier Bischöfe des
Landes sowie der Wirtschaftsministerin und die öffentliche Würdigung des ge-
sellschaftlichen Engagements der Unternehmen im Rahmen der jährlich stattfin-
denden Preisverleihung im Neuen Schloss in Stuttgart trägt der Lea-Mittelstands-
preis nicht nur zur Anerkennungskultur des Landes bei. Zugleich sollen die aus-
gezeichneten CSR-Aktivitäten auch andere Unternehmen anregen, sich gesell-
schaftlich zu engagieren. Nähere Informationen finden sich auf www.csr-bw.de
sowie www.lea-mittelstandspreis.de. 
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Aus einer gemeinsamen Initiative baden-württembergischer Unternehmen, des
Paritätischen Baden-Württemberg, des Caritas CSR-Kompetenzzentrums, der
Malteser Werke gGmbH und des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau wurden 2015 die „Bad Wimpfener Gespräche“ ins Leben gerufen. Die
„Bad Wimpfener Gespräche“ sind eine landesweite, offene CSR-Plattform für
Unternehmen aller Größenklassen und bieten Raum und Gelegenheit für einen
 lösungsorientierten Dialog zu CSR in Baden-Württemberg. Sie sind zugleich
Ausgangspunkt für die trisektorale Zusammenarbeit von Unternehmen, Städten,
Gemeinden und der Zivilgesellschaft bei der Lösung gesellschaftlicher Herausfor-
derungen. Als weiterer Partner der „Bad Wimpfener Gespräche“ konnte 2017 der
Sparkassenverband Baden-Württemberg gewonnen werden. Nähere Informatio-
nen finden sich auf www.csr-bw.de. 

Innerhalb der Formate des Lea-Mittelstandspreises und der Bad Wimpfener Ge-
spräche finden zusätzlich regionale CSR-Veranstaltungen statt, bei denen weitere
Akteure eingebunden und konkrete CSR-Fragestellungen bearbeitet werden. Wei-
teres Ziel der CSR-Regionalveranstaltungen ist es, lokale und regionale CSR-
Netzwerke zu initiieren bzw. zu stärken.

Mit der Entwicklung und Umsetzung von www.csr-bw.de hat das Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Kooperation mit dem Paritätischen
 Baden-Württemberg und dem Diözesancaritasverband Rottenburg-Stuttgart eine
landesweite Internet-Plattform entwickelt und im Juli 2017 online gestellt, um
CSR in Baden-Württemberg darzustellen und weiter zu befördern. Mit www.csr-
bw.de werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

–  CSR soll als Thema von hoher gesellschaftspolitischer Relevanz für alle gesell-
schaftlichen Bereiche noch präsenter gemacht werden.

–  Der Wiedererkennungswert der unterschiedlichen CSR-Aktivitäten und -Ver-
anstaltungen im Land soll erhöht werden.

–  Der Begriff „CSR in Baden-Württemberg“ soll als Markenzeichen öffentlich-
keitswirksam platziert werden.

–  Informationen, Arbeitshilfen und Handreichungen zum Thema CSR sollen zur
Verfügung gestellt werden, um so einen Wissenstransfer in alle gesellschaft -
lichen Bereiche sowie die Kommunikation verschiedener Stakeholder zu er-
möglichen.

–  Kooperationen und Netzwerke verantwortungsvoller und nachhaltiger Unter-
nehmensführung sollen angeregt werden.

Beispiele ehrenamtlicher Tätigkeiten im Zuständigkeitsbereich einzelner Ressorts
werden in der Anlage 1 dargelegt. 

Gemeinsam sind wir bunt – Lebensräume zu Engagement-Räumen entwickeln

Ein zentraler Bestandteil der LES ist das bereits erwähnte, von der Baden-Würt-
temberg Stiftung finanzierte, Programm „Gemeinsam sind wir bunt – Lebens -
räume zu Engagement-Räumen entwickeln“. Es sieht die modellhafte Erprobung
von Maßnahmen und die Entwicklung von Ansätzen in den verschiedenen Le-
bens- und Begegnungsräumen vor, um hierdurch künftig insbesondere auch für
engagementferne Gruppen und erwerbslose Menschen einen Zugang zum Bürger-
schaftlichen Engagement zu schaffen. 25 Projekte wurden bewilligt (auf die Ant-
wort zu Ziffer III.5. wird verwiesen). 

Weitere Maßnahmen

Zum 1. Januar 2016 konnte beispielsweise die Verordnung zur Regelung der Bil-
dungszeit für die Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten
(VO BzG BW) in Kraft gesetzt werden. Beschäftigte können sich für Weiterbil-
dungen in ihrem Ehrenamt an bis zu fünf Arbeitstagen pro Jahr freistellen lassen.

Die Mindestqualitätsstandards für das Freiwillige Soziale Jahr vom 1. Oktober
2015 sind seit Juni 2017 Bestandteil der Verwaltungsvorschrift des Sozialministe-
riums zur Durchführung und Förderung von Maßnahmen im Freiwilligen Sozia-
len Jahr in Baden-Württemberg (VwV FSJ).
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Die Förderung der Selbsthilfeinitiativen der Menschen mit Behinderungen ein -
schließlich psychisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen wurde konsoli-
diert. Die vielfältige Unterstützung des Landes in diesem Bereich (z. B. Förderung
der LAG KISS, Förderung der Selbsthilfekontaktstellen, Förderung LAG Selbst-
hilfe als Dachverband von 59 überregionalen Verbänden der Behinderten-Selbst-
hilfe) bringt dies zum Ausdruck. 

Um auf die Differenzierung von Altersbildern hinzuwirken und diese zu kommu-
nizieren, wurde der „Kompass Seniorenpolitik“ erstellt. Der „Kompass Senioren-
politik“ enthält 12 seniorenpolitische Leitgedanken. Die Ziele und Maßnahmen
der Landesregierung sollen als „Kompass“ für die Gestaltung von „gutem Altern“
in Baden-Württemberg dienen.

Umgesetzt wurde auch die landesweite Informationskampagne für Bürgerschaftli-
ches Engagement. Bei zahlreichen Veranstaltungen wurden in den vergangenen
Jahren die Bürgerinnen und Bürger über die Engagementstrategie und deren In-
halte informiert. 

Darüber hinaus fördert bzw. förderte das Ministerium für Soziales und Integration
beispielsweise das Programm Gute Sache in Stuttgart (seit 2016) und Heidelberg
(2016). Gute Sache ist ein bundesweites Qualifizierungsangebot für gemeinnützi-
ge Organisationen, die eine verstärkte Kooperation mit Unternehmen jenseits von
Spenden und Sponsoring suchen und sich dafür wirkungsvoll qualifizieren wollen. 

Einige Handlungsempfehlungen der LES sind aus Sicht der Landesregierung
nicht weiter zu verfolgen. Hierzu zählen zum Beispiel: 

–  Auf die Entwicklung einer App wurde verzichtet, ebenso wie auf die Umset-
zung eines landesweiten, zentralen Wegweisers für Bürgerschaftliches Engage-
ment, der über das Engagementangebot vor Ort informieren soll. Dieser wäre
auf Landesebene nur mit einem nicht zu vertretenden Aufwand aktuell zu hal-
ten. Die Landesregierung geht außerdem davon aus, dass ein Wegweiser für
Bürgerschaftliches Engagement auf kommunaler Ebene, gegebenenfalls noch
auf Kreisebene, umsetzbar und ausreichend ist, da das Engagement der Bür -
gerinnen und Bürger vor Ort stattfindet und dort auch nach Einsatzbereichen
gesucht wird. 

–  Ein einheitliches Freiwilligendienstegesetz wird nicht weiterverfolgt. Eine
Bundesratsinitiative im Jahr 2015 war nicht erfolgreich. Es ist derzeit nicht da-
von auszugehen, dass sich eine Mehrheit in der Länderkammer findet. 

In der Gesamtbewertung legt die Landesregierung Wert darauf, dass die LES als
langfristige Gesamtstrategie angelegt ist und nicht auf die Handlungsempfehlun-
gen reduziert werden kann. Aus Sicht der Landesregierung ist es außerdem ein
Gebot der Transparenz und Teil einer offenen Kommunikation, erneut festzuhal-
ten, dass es keinen Anspruch auf Umsetzung aller Empfehlungen gibt (Engage-
mentstrategie Baden-Württemberg – Lebensräume zu „Engagement-Räumen“
entwickeln. Umsetzungsschritte der Landesregierung, 2014, Stuttgart, S. 7). Dies
war von Anfang an Bestandteil des Prozesses. 

Dennoch hält die Landesregierung daran fest, dass die in einem außerordentlich
engagierten und breiten Verfahren erarbeitenden Empfehlungen einen fundierten
Ausgangspunkt bilden und im weiteren Prozess der LES eine wichtige Rolle spie-
len werden. Es bedarf jedoch bedingt durch fachliche Weiterentwicklungen und
gesellschaftspolitische Veränderungen einer fachkritischen und im Einzelnen
konkreten Überprüfung gemeinsam mit allen Partnern und Partnerinnen.

2. Wie hat sich die Engagementstrategie als fortlaufender, dynamischer Prozess
weiterentwickelt?

Aus Sicht der Landesregierung haben sich die Struktur und die strategische Aus-
richtung der LES bewährt, daher wird seit Beginn der jetzigen Legislaturperiode
intensiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung gearbeitet.

Dabei gilt es auch, die bisherigen Strukturen neuen Entwicklungen anzupassen.
So ist beispielsweise beabsichtigt, gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern,
Leitlinien für die Koordinierungsgruppe zu erarbeiten, um diese zu stärken sowie
das Landesnetzwerk BE weiter auszubauen.
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Mitglieder in der Koordinierungsgruppe sind aktuell unter anderem – neben dem
Ministerium für Soziales und Integration und dem Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau – 

–  die Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, 

–  das Gemeindenetzwerk, 

–  das Städtenetzwerk, 

–  das Landkreisnetzwerk, 

–  die Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement (ARBES e. V.), 

–  die Fachkräfte im Landesnetzwerk (FaLBE),

–  die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Landesverbände mit ho-
her Repräsentanz im Bürgerschaftlichen Engagement.

Die Genannten sind Mitglieder im Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment und tragen dazu bei, dieses Netzwerk mit Leben zu füllen. Sie alle waren
wesentlich bei der Entstehung und Erarbeitung der LES beteiligt und werden auch
als Multiplikatoren für die LES gesehen und verstanden. Um mit den Mitgliedern
der Koordinierungsgruppe die Weiterentwicklung der Engagementstrategie zu
diskutieren, fand Anfang Mai 2018 ein Workshop statt. Diese Diskussion wird
weitergeführt. 

Dabei sprachen sich die Mitglieder der Koordinierungsgruppe dafür aus, das Poli-
tikfeld Bürgerschaftliches Engagement als eigenständiges Politikfeld weiter zu
stabilisieren, da das Bürgerschaftliches Engagement als dynamisches Zukunfts-
feld der Politik im Land und in den Kommunen verstanden wird. Bürgerschaft -
liches Engagement wird außerdem als ein Element der Demokratieförderung ge-
sehen. 

Darüber hinaus wird nach wie vor am Sozialraumbezug der LES festgehalten und
konstatiert, dass gelungene Maßnahmen aus der LES einen wichtigen Beitrag
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Als sinnvoll wird erachtet, Begeg-
nungsräume zu schaffen und die gelungene Verknüpfung mit dem Politikfeld
Quartier weiterzuentwickeln. Erneut wird aufgegriffen, wie es gelingen kann, in-
dividuelles Engagement von Menschen mit Merkmalen von sozialen Benachteili-
gungen zu ermöglichen. Festgestellt wird, dass nach wie vor Hürden, wie bei-
spielsweise fehlende Gebärdendolmetscher, Menschen an einem Engagement hin-
dern.

Weitere Anregungen und Stellungnahmen von Mitgliedern der Koordinierungs-
gruppe sind in die Antworten zu den Fragestellungen in der vorliegenden Großen
Anfrage eingeflossen.

Sowohl die Landesstrategie zur Quartiersentwicklung als auch die Engagement-
strategie sind dynamische Prozesse, die durch eine enge Verzahnung voneinander
profitieren. Die Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten.“ ist ein
fortlaufender Prozess, in den unter anderem die Erfahrungen aus dem Ideenwett-
bewerb 2017 einfließen, der zum Auftakt der Landesstrategie gute alters- und ge-
nerationengerechte Quartiersprojekte der Kommunen ausgezeichnet hat. In diesen
Prozess werden – ebenso wie bei der Engagementstrategie – Praktiker aus Politik,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie kommunale Akteure fortlaufend einbe-
zogen. Insofern können beide Strategien des Landes gegenseitig voneinander pro-
fitieren, da die Förderung der Vernetzung und die enge Kooperation der beteilig-
ten Akteure Schnittstellen offenlegt, bewährte Angebote mit neuen Ansätzen ver-
zahnt, Doppelstrukturen vermieden und Synergien genutzt werden können.

Bei der Weiterentwicklung der LES gilt es, die Balance zwischen den sozialpoliti-
schen Fragestellungen für einzelne Bevölkerungsgruppen und den fachlichen
Möglichkeiten der Engagementpolitik ständig neu herzustellen. Das bleibt eine
Daueraufgabe. Erschwert wird dies aus Sicht der Landesregierung dadurch, dass
zunehmend fachspezifische Diskurse in die Engagementpolitik getragen werden.
Die Landesregierung schätzt jedoch die Brückenfunktion, die die Engagement -
politik für zahlreiche Politikfelder einnehmen kann. 
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3. Wie wird das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt − Lokale Bündnisse
für Flüchtlingshilfe“ angenommen, d. h. welche Mittel wurden bisher daraus
abgerufen? 

Das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“ wird aus Sicht der Landesregie-
rung sehr gut angenommen. In den Jahren 2015/2016 konnten insgesamt 68 Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Mio. Euro unterstützt werden. In den
Jahren 2016/2017 wurden 64 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund
950.000 Euro gefördert.

Im Rahmen des Pakts für Integration, den das Land mit den Kommunen geschlos-
sen hat, wurde im Dezember 2017 eine dritte Förderrunde des leicht modifizierten
Förderprogramms ausgeschrieben. Von insgesamt 118 eingegangenen Anträgen
hat eine unabhängige Jury insgesamt 73 Projekte mit einem Gesamtvolumen von
rund 1,6 Mio. Euro zur Förderung vorgeschlagen. Die Antragsprüfung und Bewil-
ligung der ausgewählten Projekte findet derzeit statt.

4. Welche Erfahrungen wurden mit dem Aktionsfonds „Qualifiziert.Engagiert.“
bisher gemacht und wie viele Anträge wurden seit Februar 2016 gestellt?

Mit der Durchführung des Aktionsfonds „Qualifiziert.Engagiert.“ war von Anfang
2016 bis Herbst 2017 die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) betraut. Im
Jahr 2016 wurden von der LpB Förderungen in Höhe von rund 250.000 Euro be-
willigt. Davon wurden mehr als 1.000 Fortbildungseinheiten finanziert. Im Jahr
2017 wurden noch einmal Förderungen von knapp 150 Fortbildungseinheiten in
Höhe von über 40.000 Euro bewilligt.

Im Herbst 2017 wurde das Programm „Qualifiziert.Engagiert.“ im Rahmen des
Paktes für Integration grundlegend neu konzipiert und im Januar 2018 neu ausge-
schrieben. Bis zum 30. April 2018 konnten sich Stadt- und Landkreise, Kommu-
nen sowie Einrichtungen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege um eine För-
derung in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro, in begründeten Einzelfällen bis zu
30.000 Euro für Qualifizierungskonzepte bewerben. Es sind 41 Anträge eingegan-
gen, die Förderfähigkeit wird derzeit geprüft. 

5. Gibt es erste Bewertungen und Ergebnisse des Förderprogramms „Gemeinsam
sind wir bunt“?

Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung der Engagementstrategie lag im Zeitraum
Juli 2015 bis Ende 2017 darin, Maßnahmen im Rahmen von „Gemeinsam sind
wir bunt“ vor Ort weiter voranzubringen und abzuschließen. Dabei sollte den
Menschen die Chance gegeben werden, in ihrem Umfeld Engagement-Räume zu
entwickeln. Dank der Unterstützung durch die Baden-Württemberg Stiftung
konnten bis Ende 2017 je Projekt bis zu 30.000 Euro bereitgestellt werden. Insge-
samt wurden in Phase II „Erkundung und Aktivierung“ (Laufzeitende: Mitte
2016) 25 Projekte gefördert und in Phase III „Umsetzung“, die Mitte/Ende 2017
endete, insgesamt 23 Projekte gefördert. Eine Auflistung der Projekte mit Kurzbe-
schreibung ist als Anlage 2 beigefügt.

Eine integrierte Prozessbegleitung war dabei ein zentraler Baustein, der für das
Gelingen des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“ von Bedeutung war. Die
Fachberatungen des Landkreisnetzwerks, Städtenetzwerks, Gemeindenetzwerks
sowie der Liga der freien Wohlfahrtspflege führten im Programmzeitraum beglei-
tend verschiedene Vernetzungs- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Fachtage
durch.

Mit der Evaluation des Programms wurde im Frühjahr 2016 das Zentrum für
 zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) im Forschungs- und Innovationsverbund
an der Evangelischen Hochschule Freiburg e. V. (FIVE) beauftragt. Im Dezember
2016 wurden bereits Ergebnisse der ersten Online-Befragung für „Gemeinsam
sind wir bunt“ vorgelegt.
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Es wurde dabei nachstehendes „erstes“ Fazit gezogen:

„Die große Bedeutung von Vernetzungsstrukturen wurde erkannt und von einem
Großteil der Förderprojekte intensiv verfolgt. Vielfältige Akteure haben sich in
Kooperationen eingebunden und so perspektivisch Sozialräume erschlossen. Es
wurden viele neue Kooperationspartner aus unterschiedlichsten Bereichen gewon-
nen. 

Die Ausgestaltung von Vernetzungsaktivitäten war heterogen: Sie reichten vom
Informationsaustausch über Treffen bis zu gemeinsamen Aktivitäten.

Mit „Gemeinsam sind wir bunt“ wurde ein Beitrag zur Stärkung lokaler/regio -
naler Identität geleistet. Die Vielfalt der in den Projekten verfolgten Anliegen er-
möglichten „Noch-nicht-Engagierten“ ein breites inhaltliches Betätigungsfeld
bzw. auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor Ort einzubringen.

Die Begleitung durch die Fachberatungen wurde von einem Großteil der Projekte
als hilfreich erachtet.“

Im Januar 2018 legte das zze weitere Ergebnisse zur Evaluation über die ab -
schließende Programmphase bei „Gemeinsam sind wir bunt“ vor. Es wurde auch
hier ein sehr positives Fazit gezogen. Die Projekte hätten wichtige Impulse geben
können und die Veränderungen im Sozialraum wirkten nachhaltig. 

6. Wie bewertet sie den Ehrenamtspreis „ECHT GUT!“?

Über viele Jahre hinweg stellte der Landeswettbewerb „ECHT GUT!“ einen
wichtigen Baustein der Würdigung des Bürgerschaftlichen Engagements in Ba-
den-Württemberg dar. Dieser Ehrenamtswettbewerb, der neben langjährigen
 Initiativen auch Einzelpersonen würdigte, die sich im Bürgerschaftlichen Engage-
ment herausragend verdient gemacht haben, war während dieser Jahre erfolgreich
und bei den bürgerschaftlich und ehrenamtlich Engagierten im Land bekannt und
beliebt. Die Schirmherrschaft wurde jeweils vom Ministerpräsidenten übernom-
men.

Neben dem federführenden damaligen Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren waren das Staatsministerium, die damaligen Minis -
terien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, für Integration sowie für Kultus,
Jugend und Sport an der Initiative beteiligt. Außerdem unterstützten der Sparkas-
senverband sowie die EnBW Energie Baden-Württemberg AG den Wettbewerb
seit dessen Bestehen. 

Im Hinblick auf die zurückgehenden Bewerberzahlen und dem absehbaren Rück-
zug der Sponsoren wurde es erforderlich, „ECHT GUT!“ in seiner bisherigen
Form zu überdenken. Zum Zeitpunkt der Entstehung der LES war diese Entwick-
lung nicht vorherzusehen, die letztlich auch der Niedrigzinsphase geschuldet war.
2015 wurde der Wettbewerb zum zehnten und letzten Mal ausgeschrieben und im
Dezember 2015 wurden die Gewinnerinnen und Gewinner im Rahmen einer
 feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet. Eine Fortsetzung des Landeswettbe-
werbs „ECHT GUT!“ erfolgte nach eingehender Prüfung danach nicht mehr. Der-
zeit werden die Anerkennungskultur für das Bürgerschaftliche Engagement in
 Baden-Württemberg sowie bestehende und alternative Formate durch das Minis -
terium für Soziales und Integration insgesamt überdacht und weiterentwickelt.

7. Wie viele Personen haben in den letzten zehn Jahren einen Engagementnach-
weis Baden-Württemberg als Anerkennung ihrer freiwillig geleisteten Arbeit
beantragt?

Der Engagementnachweis Baden-Württemberg wurde im Jahr 2010 eingeführt.
Er stellt eine Form der Anerkennung und Würdigung für ehrenamtliches Engage-
ment dar. Durch einen Engagementnachweis können engagierte Bürgerinnen und
Bürger ihre erworbenen Fähigkeiten im Ehrenamt sowie ihre fachlichen und so-
zialen Kompetenzen dokumentieren lassen.
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Ausstellungsberechtigt sind neben den Landesministerien die Landkreise, Städte
und Gemeinden, Gerichte und Justizvollzugsanstalten und die Liga der freien
Wohlfahrtspflege in Baden Württemberg. Darüber hinaus sind zahlreiche Organi-
sationen, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen, Stiftungen, Kirchen oder
religiöse Einrichtungen, Parteien, und Gewerkschaften zur Ausstellung von Enga-
gementnachweisen berechtigt.

Rund 700 Nutzer (Stand Juni 2018) sind aktuell aktiv und stellen Nachweise aus.
Die Verantwortung zur Ausstellung der Nachweise liegt bei den ausstellungsbe-
rechtigten Ministerien und Organisationen in eigener Zuständigkeit. Daher liegen
der Landesregierung keine Zahlen vor, wie viele Personen in den vergangenen
zehn Jahren einen Engagementnachweis beantragt haben, da auch die Gesamt-
summe der Beantragungen über die Homepage nicht generiert wird. 

8. Spielt dieser bei der Bewerbung um Ausbildungs- und Studienplätze sowie bei
der Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst des Landes eine Rolle?

Nach § 6 des Hochschulzulassungsgesetzes erfolgt im Auswahlverfahren der
Hochschulen die Auswahl nach Eignung und Motivation für den gewählten Stu -
diengang und angestrebten Beruf, wobei mindestens ein schulisches und ein
außerschulisches Kriterium zu berücksichtigen sind. Als außerschulisches Krite -
rium können die Hochschulen neben Studierfähigkeitstests und Auswahlge-
sprächen auch relevante Tätigkeiten und Leistungen wie einschlägige Berufsaus-
bildungen, einschlägige Freiwilligendienste (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilli-
ges Soziales Jahr), aber auch Ehrenamt im einschlägigen Bereich berücksichtigen.
Ein ehrenamtliches Engagement im einschlägigen Bereich von gewisser Dauer
wird bei der Zulassung zu verschiedenen Studiengängen berücksichtigt, zum Bei-
spiel in Lehramtsstudiengängen an Pädagogischen Hochschulen.

Auch bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze sowie bei der Einstellungspraxis
im öffentlichen Dienst sind Nachweise ehrenamtlicher Arbeit heute Standard. Da-
bei kommt es nicht auf die Form des Nachweises, sondern auf die nachgewiesene
Tätigkeit an. Der Engagementnachweis unterstützt formal, eine ehrenamtliche
Tätigkeit anzuerkennen und nachzuweisen.

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Mi-
gration kann Folgendes mitgeteilt werden: 

Ehrenamtliches Engagement ist bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst des
Landes oder bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz grundsätzlich von
Vorteil. Das ehrenamtliche Engagement unterstreicht die persönlichen und sozia-
len Kompetenzen eines Bewerbers oder einer Bewerberin. Das ehrenamtliche
 Engagement kann durch den Engagementnachweis des Landes oder auch auf an-
dere Weise, beispielsweise durch die Erwähnung des Ehrenamts im Lebenslauf,
in das Bewerbungsverfahren eingebracht werden.

9. Wie unterstützt die Landesregierung Ganztagsschulen, die häufig auf das An-
gebot von Vereinen und ihren Ehrenamtlichen setzen, in der Ausgestaltung der
entsprechenden Angebote?

Seit der schulgesetzlichen Verankerung der Ganztagsschule im Primarbereich
zum Schuljahr 2014/2015 haben Grundschulen, Grundschulen im Verbund und
Primarstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die Mög-
lichkeit, eine Ganztagsschule gemäß § 4 a SchG einzurichten. Diese schulgesetz-
lich verankerte Ganztagsschule sieht die Möglichkeit vor, bis zu 50 Prozent der
zugewiesenen Ganztagsressourcen zu monetarisieren, um mit außerschulischen
Partnern (freie Träger, Vereine, Verbände, Institutionen oder kommunale Partner)
zusammenzuarbeiten.

Diese führen an Ganztagsschulen Bildungs- und Betreuungsangebote durch, die
ein fester Bestandteil im Stundenplan sind. In Absprache mit der Schulleitung
werden die Rahmenbedingungen und die Inhalte festgelegt.
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Im Zuge der Weiterentwicklung der Ganztagsschule ist es der Landesregierung
ein wichtiges Anliegen, die Rahmenbedingungen für die Einbindung von außer-
schulischen Partnern zu verbessern. Dazu gilt es, organisatorische Hemmnisse
auszuräumen, die bislang einem breiteren Engagement dieser im Ganztag entge-
genstanden. Insbesondere vom Pilotversuch „Kommunale Koordinierungsstelle
Ganztagsschule“ sind wichtige Hinweise für eine künftig breitere Einbindung
außerschulischer Partner zu erwarten. 

Ein weiterer Eckpfeiler für die Unterstützung von Angeboten an Ganztagsschulen
ist das Jugendbegleiter-Programm des Landes Baden-Württemberg. Ziel des Pro-
gramms ist es, öffentlichen Schulen über ein Budget die Möglichkeit zu geben,
außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote von freiwillig Engagier-
ten nach dem jeweiligen Bedarf einzurichten, um somit den Kindern und Jugend-
lichen mehr Lern- und Lebenserfahrung zu ermöglichen. 

Über den Umfang der Angebote und die Auswahl geeigneter Jugendbegleiterin-
nen oder Jugendbegleiter entscheidet die Schulleitung. Die Höhe des Budgets
richtet sich nach der Anzahl der Stunden, die pro Woche realisiert werden. Das
Ergebnis der Evaluation von Schulen im Jugendbegleiter-Programm 2016/2017
ergab, dass 1.925 Schulen teilnahmen und über 24.000 Ehrenamtliche als Jugend-
begleiterinnen und Jugendbegleiter aktiv waren. Damit ist etwa jede zweite öf-
fentliche Schule in Baden-Württemberg eine „Jugendbegleiter-Schule“. 

Im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport wurde zur Unterstüt-
zung der Schulen die Broschüre „Freiwillige gewinnen – Neue Konzepte für die
Arbeit an Schulen“ erstellt. Die darin enthaltenen Informationen, Praxisbeispiele
und Arbeitsmaterialien erleichtern den Schulen den Einstieg ins Jugendbegleiter-
Programm. 

Bei Fragen zur Programmumsetzung, den Richtlinien und den Rahmenverein -
barungen werden die Schulen durch die Servicestelle Jugend und Schule der Ju-
gendstiftung Baden-Württemberg unterstützt.

Des Weiteren wird auf die Stellungnahme zu den lokalen Bildungsnetzwerken des
„Masterplan Jugend“ unter Ziffer II.1. und II.2. verwiesen.

10. Welche Möglichkeiten sieht sie, um Schülerinnen und Schüler im schulischen
Rahmen, insbesondere auch im Rahmen der Ganztagsschule, an ehrenamtli-
che Aktivitäten heranzuführen?

Heranwachsende können in der Schule wichtige persönliche Erfahrungen im Be-
reich des Gemeinwohls machen und die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten
erleben. Beispielsweise durch die Übernahme von Aufgaben durch Schülerinnen
und Schüler an der Schule und im Rahmen von Kooperationen mit außerschuli-
schen Partnern wie Vereinen, Kirchen und Verbänden bestehen Möglichkeiten,
diese an ehrenamtliche Aktivitäten heranzuführen.

Das soziale Lernen findet im Bildungsplan 2016 als übergeordnetes Thema Be -
rücksichtigung und ist in den Leitperspektiven sowie in den Fächern verankert. 

Schulische Beispiele für die Heranführung an ehrenamtliche Tätigkeiten sind:

–  Mentorenprogramme (z. B. Musikmentoren, Sportmentoren, Mentoren im Be-
reich der Verkehrs- und Mobilitätserziehung, Pilotprojekt Schülermentoren
Nachhaltige Ernährung, etc.),

–  Tätigkeiten in der Schülermitverantwortung (SMV), 

–  Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu Jugendbegleitern,

–  Einsatz von älteren Schülerinnen und Schülern im G8-Programm der Hausauf-
gabenbetreuung an allgemein bildenden Gymnasien,

–  Ausbildung von Schulsanitätern durch das Deutsche Rote Kreuz, 

–  Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren,
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–  Ausbildung von Rettungsschwimmern durch die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e. V. und Angebote von Praktikumsplätzen,

–  Angebot von Sozialpraktikumsplätzen durch das Technische Hilfswerk.

Weitere Informationen können der Anlage 1 entnommen werden.

Auf der Basis ihrer Bildungspläne öffnen sich auch die Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren in das Gemeinwesen mit dem Ziel, für die Schüle-
rinnen und Schüler anwendungs- und anschlussorientierte Handlungs- und Erpro-
bungsfelder zu erschließen.

Schülerinnen und Schüler werden auch mit der freiwilligen Beteiligungsaktion
„Mitmachen Ehrensache“ erreicht. Das Ministerium für Soziales und Integration
fördert „Mitmachen Ehrensache“ finanziell und ideell. Am Aktionstag von „Mit-
machen Ehrensache“ (5. Dezember) jobben Jugendliche bei ganz unterschiedli-
chen Arbeitgebern und verzichten zugunsten von sozialen Projekten auf ihren
 dabei erzielten Lohn. Der Aktionstag wendet sich an Schülerinnen und Schüler ab
Klasse 7 der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen in Baden-Württem-
berg. Die Schülerinnen und Schüler werden für dieses ehrenamtliche Engagement
vom Unterricht befreit. „Mitmachen Ehrensache“ ist eine erfolgreiche Aktion, die
über einen an der Schule gewonnenen Impuls soziales Engagement und Berufs -
orientierung verbindet.

I V .  F ö r d e r u n g  d e s  E h r e n a m t s  u n d  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r
A n e r k e n n u n g s k u l t u r

1. Ist der Landesregierung bekannt, wie die über das Land abgeschlossenen Sam-
melverträge zur Ehrenamtsversicherung (Unfall und Haftpflicht) von Enga-
gierten genutzt werden? 

Die Sammelversicherungen werden rege genutzt. Dies geht insbesondere aus der
Schadenstatistik hervor, die das Land als Versicherungsnehmer regelmäßig erhält,
aber auch aus den zahlreichen Nachfragen zu Einzelfällen und der Nachfrage
nach den Flyern, die das Land zur Information über das Angebot erstellt hat.

2. Sind ihr weitere Landkreise bekannt, die nach dem Vorbild des Landkreises
Göppingen ein „Bildungsprogramm Ehrenamt“ anbieten bzw. ein solches an-
streben? 

Laut einer Befragung der Fachberatung des Landkreistags im Jahr 2017 haben
neun Landkreise angegeben, dass sie bereits erfolgreich in Bildungsnetzwerken
Qualifizierung für Ehrenamtliche in unterschiedlichen Feldern des Engagements
anbieten. Im Rahmen von „Gemeinsam sind wir bunt“ haben zwei weitere Land-
kreise (Hohenlohekreis und Kreis Göppingen) mit freien Trägern und Bildungs-
trägern zusammen Bildungsnetzwerke gegründet, die durch die finanzielle Förde-
rung deutlich professioneller wurden als die meisten der bereits bestehenden, die
weitergeführt werden. Diese Beispiele wurden den Landkreisen vorgestellt und
fanden weitere Nachahmer. 

14 Landkreise mit bereits bestehenden Bildungsnetzwerken haben sich 2018 im
Rahmen von „Qualifiziert.Engagiert.“ beworben, um diese Netzwerke zu erwei-
tern und im Bereich Migration zu vertiefen. Derzeit wird die Förderfähigkeit ge-
prüft. 

3. Gibt es Erhebungen zur Bedeutung von Ehrenamt als Berufseinstiegsmöglich-
keit, z. B. im Bereich des Wechsels von der Freiwilligen Feuerwehr in den
hauptamtlichen Dienst?

Nach Auskunft der Träger zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres
(FSJ) in Baden-Württemberg entscheiden sich etwa 60 Prozent der jungen Frei-
willigen im Anschluss an ein FSJ für einen Beruf im sozialen Bereich.
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Im Bereich der Feuerwehren hat jede Gemeinde nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Feu-
erwehrgesetzes (FwG)  auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.
Entsprechend liegt auch die Einstellung von hauptamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen in der Zuständigkeit der Gemeinden. Exakte Angaben, inwieweit bei der Ein-
stellung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Qualifikationen,
die im Ehrenamt erworben wurden, Berücksichtigung fanden, liegen daher nicht
vor. Allgemein ist bekannt, dass ein signifikant hoher Anteil der Beamtinnen und
Beamten in den Abteilungen einer Berufsfeuerwehr vor Beginn der Ausbildung
zum feuerwehrtechnischen Dienst ehrenamtliche aktive Mitglieder in einer Frei-
willigen Feuerwehr waren. Die dort erworbenen Fähigkeiten erleichtern das in-
nerhalb der Ausbildung zum feuerwehrtechnischen Dienst zu absolvierende Lern-
pensum einschließlich der abzulegenden Prüfungen ganz erheblich.

Diese hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Feuerwehren ste-
hen häufig wiederum für den Aus- und Fortbildungsdienst sowie für Verwal-
tungsaufgaben der ehrenamtlichen Feuerwehrabteilung zur Verfügung – ein enor-
mer Benefit für die jeweilige Gemeinde zur Förderung und zum Erhalt des ehren-
amtlichen Feuerwehrdienstes.

4. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele Kommunen im Land Sonderleistun-
gen für die Mitglieder ihrer Freiwilligen Feuerwehren (z. B. eine Löschrente
oder ähnliches) anbieten?

Die Gemeinden haben nach § 16 Absatz 7 FwG die Möglichkeit, den Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unterstützung insbesondere zur Erho-
lung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ihrer persönlichen Leistungs-
fähigkeit zu gewähren. Die Entscheidung hierüber ist auf örtlicher Ebene zu tref-
fen. Genaue Erkenntnisse, in welchem Umfang und in welcher Weise eine solche
Unterstützung gewährt wird, und ob insbesondere Versicherungen für eine Zu-
satzrente abgeschlossen wurden, liegen nicht vor.

5. Liegen der Landesregierung Informationen darüber vor, wie oft Freistellungen
für den Bereich der ehrenamtlichen Jugendarbeit in den letzten zehn Jahren
(seit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamts in der Ju-
gendarbeit) erfolgt sind und ob es dabei Unterschiede zwischen Behörden und
der Privatwirtschaft gibt?

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor, da die Anträge von
Organisationen der Jugendarbeit im Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Stär-
kung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit gestellt werden und direkt beim Arbeit-
geber eingereicht werden. Eine einheitliche Erfassung für alle im Land tätigen
 Organisationen der Jugendarbeit findet nicht statt.

Darüber hinaus existieren Sonderregelungen für Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen und Richter im Rahmen der Verordnung der Landesregierung über die Ar-
beitszeit, den Urlaub, den Mutterschutz, die Elternzeit, die Pflegezeiten und den
Arbeitsschutz der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Arbeitszeit-
und Urlaubsverordnung – AzUVO) zur Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit im
 öffentlichen Leben gem. § 29 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung.

6. Wie bewertet sie die Umsetzung der Empfehlungen der „Längsschnitt-Studie
Bürgermentoren“ des IfaS bezüglich der Erweiterung des Mentorenkonzepts?

In der „Längsschnitt-Studie Bürgermentoren“ des IfaS, wurden die Aussagen von
etwa 120 Teilnehmer/-innen an Mentorenkursen, aktiven Mentoren/-innen, Men-
torentrainer/-innen und kommunalen Führungspersonen aus sechs Städten und
Gemeinden zugrunde gelegt. 

Der Autor und die Autorinnen empfehlen, „das Gesamtportfolio von Qualifizie-
rungen und Weiterbildungen im Rahmen des Landesnetzwerks BE einer kriti-
schen Revision zu unterziehen und um folgende Angebote zu erweitern: 
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–  Austausch zu Formaten, die dem Kennenlernen verschiedener Möglichkeiten
freiwilliger Betätigung für potentiell Engagementinteressierte dienen

–  Austausch zu themenorientierten Weiterbildungen für bereits Engagierte

–  Qualifizierung in Vereinsführung (u. a. in Verknüpfung mit dem Programm
„Leadership“).“ (Roß, Müller, Steck, 2014: Längsschnitt-Studie „Bürgermen-
toren“, Stuttgart)

Die Diskussion der Ergebnisse hat gezeigt, dass weitere Erkenntnisse zur Qualifi-
zierungslandschaft in Baden-Württemberg erforderlich waren, um eine sachge-
rechte Weiterentwicklung vorzunehmen. 

Um eine weitere Analyse über die vorhandenen Qualifizierungsangebote im Land
zu erhalten, hat das damalige Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren in der vergangenen Legislaturperiode die Studie „Rahmen-
bedingungen für die Qualifizierung von bürgerschaftlich Engagierten und Fach-
kräften des bürgerschaftlichen Engagements in Baden-Württemberg“ in Auftrag
gegeben. Die Autorinnen der Studie konstatieren insgesamt, dass zur Weiterent-
wicklung der Qualifizierung ein modularer Aufbau mit festen Modulen, die regel-
mäßig angeboten werden und die Inhalte des sogenannten Freiwilligenmanage-
ments vermitteln und zum anderen variable Module, die es erlauben, thematische
Impulse aufzunehmen und zu transportieren, denkbar ist. So wäre es möglich, auf
thematische Trends und Flexibilisierungsprozesse des Engagements zu reagieren.
(Helmer-Denzel, Weber, 2016: Rahmenbedingungen für die Qualifizierung von
bürgerschaftlich Engagierten und Fachkräften des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Baden-Württemberg, Stuttgart)

In der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Qualifizierung von bürgerschaft-
lich Engagierten und Fachkräften des bürgerschaftlichen Engagements in Baden-
Württemberg, die vom Ministerium für Soziales und Integration einberufen wur-
de, sind beide Studien Gegenstand der Diskussion. Ziel des Ministeriums ist eine
Stärkung und Aufwertung des Bürgerschaftlichen Engagements, das durch eine
Weiterentwicklung der Qualifizierung für alle Akteure im BE-Bereich erreicht
werden könnte. Da innerhalb des Landesnetzwerks BE hierzu noch Diskussions-
und Abstimmungsbedarf besteht, wird das Thema im Sommer 2018 wieder aufge-
griffen. Neu aufgelegt wird derzeit in Abstimmung mit den Fachberatungen des
Städtetages, Landkreistages und Gemeindetages ein zeitlich befristetes Programm
für Qualifizierungsmaßnahmen.

7. Wie bewertet sie grundsätzlich die Zahlung von Aufwandsentschädigungen
bzw. Sachzuwendungen an Ehrenamtliche? 

Bürgerschaftliches Engagement bewegt sich per definitionem außerhalb der Er-
werbsarbeit und ist nicht gewinnorientiert. Ein Großteil des Engagements erfolgt
unentgeltlich oder es werden maximal Auslagen ersetzt. In anderen Bereichen
sind Geldzahlungen (bspw. bis zur Übungsleiterpauschale) durchaus üblich oder
im Bereich einiger Ehrenämter sogar vorgesehen.

Der Freiwilligensurvey zeigt, dass die meisten Engagierten einer finanziellen Ver-
gütung im Vergleich zu anderen Motiven eine vergleichsweise geringe Bedeutung
beimessen. Wichtiger als ein Hinzuverdienst ist den Engagierten, dass sie Spaß an
der Tätigkeit haben, dass sie die Gesellschaft im Kleinen mitgestalten können,
dass sie mit anderen Menschen – auch anderer Generationen – zusammenkom-
men, und dass sie Qualifikationen sowie Ansehen erwerben können.

Das zentrale Problem finanzieller Anerkennungsformen liegt in den Auswirkun-
gen auf die Motivationsbasis und dem Eigensinn des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Finanzielle Vergünstigungen bergen außerdem die Gefahr von Gewöh-
nungseffekten und Erwartungen an regelmäßige Erhöhungen in sich.

Ehrenamtliche Arbeit soll sich in ihrem Wesen von hauptamtlicher Erwerbsarbeit
unterscheiden. Tendenzen, wonach ehrenamtliche Arbeit durch Geldzahlungen
sowie organisatorische Maßnahmen nah an den Bereich von schlecht bezahlter,
gegebenenfalls geringfügiger Erwerbsarbeit heranreicht, sieht die Landesregie-
rung ausgesprochen kritisch. Gleichwohl gibt es Bereiche, in denen Geldzahlun-
gen zur Gewohnheit geworden sind und ohne entsprechende Zahlungen auch
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nicht in ausreichendem Maß Ehrenamtliche zur Verfügung stehen, um bestimmte
Angebote aufrechtzuerhalten, wie beispielsweise in Teilen der Pflege oder der
organisierten Nachbarschaftshilfe. Die Diskussionen über den Umgang mit die-
sem Thema werden auch innerhalb der Landesregierung geführt mit dem Ziel,
 eine deutliche Trennung zwischen Erwerbsarbeit einerseits und ehrenamtlicher
Arbeit beziehungsweise bürgerschaftlichem Engagement andererseits ziehen zu
können.

Ein weiterer wichtiger ehrenamtlicher Bereich, in dem Geldzahlungen vorgesehen
sind, ist zum Beispiel die Berufsbildung. Im Berufsbildungsgesetz ist die paritäti-
sche Besetzung von Prüfungsausschüssen mit ehrenamtlichen Mitgliedern aus
den Bereichen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Lehrkräfte geregelt. Ohne den
 ehrenamtlichen Einsatz in den Prüfungsausschüssen könnten Berufsabschluss-
oder Fortbildungsprüfungen wie Meisterprüfungen nicht durchgeführt werden.
Die Mitarbeit in den Prüfungsausschüssen für die Berufe im Agrarbereich ist für
die Ausschussmitglieder mit einer hohen zeitlichen Belastung verbunden. Ange-
messene Aufwandsentschädigungen in Form von pauschalen Entschädigungssät-
zen oder Entschädigung von im Einzelfall nachgewiesenem Verdienstausfall ist
im Bereich dieses öffentlichen Ehrenamtes ein entscheidendes Kriterium, um
neue Mitglieder für diese Ausschüsse gewinnen und bereits engagierte Mitglieder
halten zu können.

Ehrenamtliche Mitglieder von Beiräten, Ausschüssen und Gremien in der Landes-
verwaltung erhalten gemäß der VwV – Beiratsentschädigungen des Finanzminis -
teriums vom 1. Juli 2016 (GABl. S. 524) – neben der Vergütung von Reisekosten
und einer Entschädigung für Verdienstausfall – über eine pauschale Sitzungsver-
gütung hinaus auch eine Entschädigung für sitzungsbedingte Zeitversäumnisse.
Grundsätzlich ist es wichtig, Ehrenamtliche nicht zusätzlich mit den Kosten zu
belasten, die durch die ehrenamtliche Tätigkeit entstehen. Bei einer zusätzlichen
Entschädigung für den zeitlichen Aufwand muss jedoch beachtet werden, dass
 dadurch die Grenzen zwischen dem Ehrenamt und einer vertraglichen Tätigkeit
nicht verschwimmen. 

8. Bestehen aus Sicht der Landesregierung bundesgesetzliche Vorgaben im Ar-
beits-, Sozial- und Steuerrecht, die eine Stärkung des Ehrenamts im Land er-
schweren und welche Initiativen wird sie gegebenenfalls dagegen ergreifen?

Das Steuerrecht sieht für ehrenamtlich Tätige verschiedene Begünstigungen vor.
Sie sind bundesgesetzlich geregelt. Dazu gehören insbesondere:

–  Steuerbefreiung gemeinnütziger Körperschaften von Körperschaftsteuer (§ 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG) und Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 GewStG). Dies gilt auch für
Tätigkeiten im Rahmen sogenannter wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe, die im
Wettbewerb mit nicht begünstigten Körperschaften erfolgen, wenn die Einnah-
men insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr übersteigen (§ 64 Abs. 3 AO),

–  Ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7 Prozent für Tätigkeiten gemeinnütziger
Körperschaften im Rahmen sogenannter Zweckbetriebe, die der unmittelbaren
Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke der gemeinnützigen Körperschaft
dienen (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG),

–  Steuerbefreiung ehrenamtlicher Tätigkeit von der Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 26
UStG),

–  Steuerbefreiung für Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaften von der
Erbschaft- und Schenkungsteuer (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 ErbStG),

–  Steuerbefreiungen für Aufwandsentschädigungen (§ 3 Nr. 12, 26 b EStG) und
Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit bis 2.400 Euro (§ 3 Nr. 26 EStG) be-
ziehungsweise 720 Euro (§ 3 Nr. 26 a EStG) im Jahr.

Alle diese Begünstigungen sind an spezialgesetzliche Voraussetzungen gebunden,
die im Einzelfall zu prüfen sind. Sie stellen sicher, dass die Begünstigungen aus-
schließlich gemeinnützig und ehrenamtlich Tätigen zugutekommen, und dienen
damit der Stärkung des Ehrenamts. Steuerrechtliche Erschwernisse sind der Lan-
desregierung in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Soweit einzelne Vorschrif-
ten Betragsgrenzen vorsehen, sind diese immer wieder Gegenstand politischer
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Diskussion. Dazu gehört aktuell die Frage nach der Anhebung der Einnahmen-
grenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von 35.000 Euro auf 45.000 Euro. 

Die Landesregierung setzt sich im Bundesrat für eine Vereinfachung im Steuer-
recht ein, die gemeinnützige Organisationen von Verwaltungsaufwand entlastet.
Prinzipiell gilt, dass Vereine und gemeinnützige Organisationen bei ihren Tätig-
keiten und im Rahmen ihrer Satzung von den Ertragssteuern befreit sind. Eine
Ausnahme ist der  wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, wenn also beispielsweise ein
lokaler Kulturverein auf dem Marktplatz ein Sommerfest mit Getränke- und Spei-
senverkauf veranstaltet. Auf die Gewinne aus dem Verkauf fällt Körperschafts-
und Gewerbesteuer an. Zur Entlastung sieht der Gesetzgeber für diese Fälle eine
Steuerfreigrenze bis 35.000 Euro Umsatz im Jahr vor. Ziel der geplanten Bun -
desratsinitiative von Baden-Württemberg und Bremen ist es, diese Grenze auf
45.000 Euro hochzusetzen. 

Die Freigrenze für gemeinnützige Vereine ist in der Abgabenordnung (§ 64 Ab-
satz 3) geregelt. Am 6. Juli soll der Entschließungsantrag in den Bundesrat ein -
gebracht werden. Zuletzt wurde sie zum 1. Januar 2007 von 30.687 Euro auf
35.000 Euro erhöht. 

Die Landesregierung begrüßt, dass der aktuelle Koalitionsvertrag auf Bundes -
ebene zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode vorsieht, die
Kultur „des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Ehrenamts zu fördern
und zu stärken“. Es wird eine Verbesserung des Gemeinnützigkeitsrechts sowie
eine Entbürokratisierung bestehender Regelungen angestrebt. Dieses Anliegen ist
auch Teil der Handlungsempfehlungen der LES.

9. Wie bewertet die Landesregierung eine Stärkung der Anerkennung des Ehren-
amts durch die Anrechnung von Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenver -
sicherung?

Einer Anerkennung des Ehrenamts durch die Anrechnung von Beitragszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung steht die Landesregierung kritisch gegen -
über. Grundsätzlich steht außer Frage, dass Ehrenamtliche Dank und Anerken-
nung verdienen. In diesem Kontext wird gelegentlich auch gefordert, freiwilliges
oder ehrenamtliches Engagement generell bei den Leistungen der gesetzlichen
Rentenversicherung zu berücksichtigen. Genau betrachtet handelt es sich bei An-
wartschaften auf Zahlungen aus einer Rentenversicherung um die Zahlung eines
zeitlich versetzten Ersatzeinkommens. 

Solche Vorschläge wurden in Fachkreisen bereits intensiv diskutiert. Nach langer
Diskussion sprach sich auch die Enquete-Kommission Bürgerschaftliches Enga-
gement des Deutschen Bundestags im Jahr 2002 gegen diesen Vorschlag aus.
Hauptbegründung hierfür ist die Annahme, dass Rentenansprüche freiwilliges
 Engagement in die Nähe von Erwerbsarbeit rücken würden. Insoweit wird auch
auf die Antwort zu Ziffer IV.7. verwiesen.

Darüber hinaus stellen sich schwierige Abgrenzungsfragen in Hinblick auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz; zudem sei mit der Umsetzung ein hoher Verwal-
tungsaufwand verbunden, der kaum in Relation zu seinem Nutzen stünde. 

10. Gibt es Überlegungen, einen Landes-Ehrenamtspreis für in der Flüchtlings-
hilfe besonders engagierte Personen und Vereine einzuführen?

Solche Überlegungen bestehen derzeit nicht. 

11. Welche Möglichkeiten sieht sie, das ehrenamtliche Engagement von Jugend -
lichen, beispielsweise durch die Schaffung einer speziellen Ehrung für Ju-
gendliche, besonders zu würdigen?

Der jährlich stattfindende Jugendbildungspreis, welcher von der Jugendstiftung
Baden-Württemberg im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration
veranstaltet wird, bietet bereits eine geeignete Plattform um das Engagement jun-
ger Menschen zu würdigen und zu fördern. Der Jugendbildungspreis hat in die-
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sem Jahr zum neunten Mal stattgefunden und deutlich gemacht, wie viele junge
Menschen sich für die Gesellschaft und ein gelingendes Miteinander engagieren
und wie wichtig es ist, dies auch sichtbar zu machen. 

Ein Schwerpunkt des „Masterplan Jugend“ ist, wie bereits unter Ziffer II.1. und
II.2. angeführt, die Partizipation junger Menschen, wobei Partizipation hierbei im
weiten Sinne verstanden wird. Also zum einen als Verantwortungsübernahme
junger Menschen für das Gemeinwohl und für ein gelingendes Miteinander in der
Gesellschaft durch freiwilliges Engagement und zum anderen als politische Betei-
ligung, das heißt aktive Teilnahme junger Menschen an politischen Beteiligungs-
prozessen. Durch entsprechende Fördermaßnahmen wie die Einrichtung einer lan-
desweiten Servicestelle Partizipation und das Förderprogramm „Vielfalt in Parti-
zipation“ soll die Beteiligung und das Engagement junger Menschen im Land
weiter gefördert und gewürdigt werden.

Zusätzlich erhalten junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr geleistet
haben, in diesem Jahr erstmalig ein Zertifikat des Ministeriums für Soziales und
Integration, in dem ihr Engagement in besonderer Weise gewürdigt wird. 

Des Weiteren unterstützt das Ministerium für Soziales und Integration „Mit -
machen Ehrensache“ ideell und finanziell (auf die Antwort zu Ziffer III.10. wird
verwiesen). So würdigte in den vergangenen Jahren der Minister für Soziales und
Integration die Arbeit der jungen Engagierten am Aktionstag, indem er sie vor Ort
besuchte. 

12. Welche Möglichkeiten sieht sie, kleine Vereine ohne Dachverbände, insbeson-
dere aus dem sozialen Bereich, zu unterstützen?

Ein bedeutender Teil des Engagements wird in kleinen Vereinen und Initiativen
ohne Rechtsform geleistet. Die Landesregierung schätzt dieses Engagement
außerordentlich. 

Geeignete Förderprogramme werden so ausgeschrieben, dass auch kleine Vereine
antragsberechtigt sind, beispielsweise das Förderprogramm „Gemeinsam in Viel-
falt“ im Bereich der Integration. Insbesondere in Zusammenarbeit mit der Allianz
für Beteiligung wurden und werden Programme aufgelegt, von denen gezielt klei-
ne Vereine und Initiativen profitieren. Hier kann derzeit insbesondere das Pro-
gramm „Gut beraten!“ genannt werden, das seit Ende 2017 in den Kategorien
„Ländlicher Raum“, „Integration“ und „Quartiersentwicklung“ aufgelegt wird
und entsprechend mit zusätzlichen Geldern unterlegt wurde. Dieses Programm
richtet sich gezielt an kleine Vereine und Initiativen ohne Dachverbände.

Sprachrohr von kleinen Vereinen ohne eigene Dachverbände und von Initiativen
ist die ARBES – Arbeitsgemeinschaft des Bürgerschaftlichen Engagements Ba-
den-Württemberg –, die ebenfalls vom Ministerium für Soziales und Integration
unterstützt wird und Mitglied im Landesnetzwerk BE ist. Vereine und Initiativen
können dieser Arbeitsgemeinschaft beitreten und damit an den Rahmenbedingun-
gen für das Bürgerschaftliche Engagement in Baden-Württemberg mitarbeiten.
Im Übrigen sollten aus Sicht der Landesregierung auch Initiativen unterstützt
werden, die nicht als Verein organisiert sind. So wird das Bürgerschaftliche Enga-
gement in seiner großen Vielfalt unterstützt. 

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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